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für die Haftpflichtversicherung von Architekten, 

           Bauingenieuren und Beratenden Ingenieuren (VBHAI)

Produktinformationen und

      Versicherungsbedingungen

Betreuung durch:

Versicherer:
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internationale Par tner
Die EUROMAF – der größte europäische Anbieter von 

Berufshaf tpf lichtversicherungen für Architekten und Ingenieure.

www.euromaf.com
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Louis Henri Sullivan

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kundinnen und Kunden,

nicht (nur) aus Bewunderung für den Ver fasser haben 

wir obiges Zitat als Einleitungssatz unserer neuen 

Versicherungsbedingungen gewählt. Sondern auch, weil 

wir of fen und verständlich formulieren, welche ver trag-

lichen Grundlagen in der Zusammenarbeit mit Ihnen als 

Kunden/-in gelten. 

Mit unseren neuen Versicherungsbedingungen haben 

wir den nicht immer einfachen Spagat zwischen Pro-

duktinnovationen, reduzier tem Dokumentenumfang und 

verbesser ter Formulierung geschaf f t. 

Ver trauen Sie uns und seien Sie Teil der größten 

europäischen Haf tpflicht-Versicher tengemeinschaf t von 

Architekten/-innen und Ingenieuren/-innen.

Sie werden zufrieden sein!

Herzlichst

Ihr Thomas Kowalke

Vorstandsvorsi t zender der AIA AG

„Form follows function“
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er fahren 
Das Leistungsbild des Architekten ist einem steten Wandel unterwor fen. 

Diese Entwicklungen ver folgen wir seit über 40 Jahren aufmerksam.  

Die planenden Berufe werden ständig mit weiteren neuen Betätigungs-

feldern wie Facilit y Management, Energieberatung, Sicherheits- und 

Gesundheitskoordination etc. konfrontier t. Daneben gibt es immer mehr 

hochspezialisier te ingenieurwissenschaf t liche Studiengänge. Wir tauschen 

uns zu diesen und anderen neuen Bereichen stets mit Architekten und 

Ingenieuren aus, um das Leistungsbild zu erweitern und passgenau zu 

versichern. Dank des reichen Er fahrungsschatzes unserer internen und 

externen Exper ten können wir Ihnen ein umfangreiches Know-How zur 

Ver fügung stellen.

 Kunst &  Architektur
     eine Initiative der AIA AG

&

Kunst und Architektur inspir ieren sich seit jeher – ohne künst ler ische 

Impulse ist innovat ive Architektur kaum denkbar. Beide Disziplinen stehen 

in einem Prozess kreat iven Austauschs.

Um den kreativen Ausdrucksformen mehr Platz in unseren Arbeitsprozessen 

einzuräumen, haben wir die Init iat ive „Kunst & Architektur“ gegründet, die 

sich in unterschiedlicher Weise mi t diesem Thema auseinandersetz t.
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zukunf tsorientier t
Unser Handeln heißt, Zukunf tsorientierung stets auf Sinn und Nützlichkeit 

zu überprüfen. Wir stellen uns und unsere Produkte jeden Tag aufs Neue 

auf die Probe und fragen uns: Sind wir transparent? Bieten wir Ihnen das 

Beste vom Besten? Und welchen Schutz brauchen Sie morgen und über-

morgen?

Was wir in den letzten Jahren richtig gemacht haben und was von Ihnen 

als Kunde angenommen wurde, möchten wir auch beibehalten. Aber wir 

verschließen uns nicht gegenüber neuen Entwicklungen. Im Gegenteil, 

ganz vorne dabei zu sein, wenn es darum geht, neue Entwicklungen zu 

erkennen, ist für uns wichtig.

Online für Sie erreichbar zu sein, Ihnen unsere Dienstleistungen schnell 

und elektronisch zur Ver fügung zu stellen und so auch unsere Verantwor-

tung gegenüber der Umwelt zu er füllen, ist eine Selbstverständlichkeit.

Nachhalt igkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Zum einen zeichnen wir 

uns in personeller Hinsicht dadurch aus, dass unsere Mitarbeiter über-

durchschnit t lich lange beim Unternehmen verbleiben. Wir bilden jedes Jahr 

junge Menschen aus und setzen auf For tbildung. Nicht nur für unsere Mit-

arbeiter, sondern mit Seminaren und Kolloquien auch für unsere Kunden.

Zum anderen schreiben wir den Umweltschutz groß. Digitalisierung und 

somit die sparsame Verwendung von Rohstof fen ist auch in den nächsten 

Jahren für uns eine große Aufgabe. Deshalb haben wir uns entschlossen, 

diese neue Ausgabe der Produktinformationen und Versicherungsbedin- 

gungen auf FSC-zer t if izier tem holzfreiem Umweltpapier zu drucken.

Und nicht zuletzt heißt Zukunf tsorientierung für uns, auch in Zukunf t an 

Ihrer Seite zu stehen!
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hilfsbereit 
Durch stet igen Kontakt mit unseren Kunden kennen wir die beruflichen 

Sorgen und Nöte Ihres Berufsstandes und können zahlreiche Hilfestel-

lungen anbieten, die wir in einer dem Unternehmensverbund angehö-

renden Dienstleistungsgesellschaf t gebündelt haben. Im Mit telpunkt 

unserer Leistungen stehen:

 Informationen – aktuelle Themen für Sie aufbereitet

 technische Dienste – Unterstützung in Ihrer täglichen Praxis

 Sof twarelösungen – erleichtern Ihnen die Arbeit

 Rechtsdienstleistungen – Ihr Par tner in allen Rechtsfragen

 HonorarVerrechnungsStelle – die schnelle Durchsetzung Ihrer  

 Honorar forderungen

 Versicherungsberatung – kompetente Hilfe in allen Versicherungsfragen

Das Leistungsspektrum wird ständig erweiter t; deshalb lohnt sich ein 

Besuch unserer Homepage www.digari.de in jedem Fall.
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Produktinformation

Aktuelle Angebote 

Services

Versicherungsbedingungen 

VBHAI

Hinweise zur

Beitragsregulierung

Merkblatt zur

Datenverarbeitung

Informationen 

des Versicherers

Inhalt

Schadenanzeige
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die unverzichtbare Ergänzung zur Durchsetzung of fener

Honorare.

die umfassende Deckung für alle Architekten/Inge-

nieure, die sich als Bauträger/Generalübernehmer 

o. Ä. betätigen.

schützt nicht nur Ihre Büroausstat tung, sondern leistet 

auch bei Betriebsunterbrechung und für die Wiederher-

stellung von Akten und Plänen.

Verkehrs-, Firmen- oder Privatrechtsschutz – unser 

Angebot ist umfassend.

unsere Par tner gehören zu den renommier testen 
Anbietern.

Komplet tdeckung zu erstaunlich geringen Kosten.

ob bescheidenes Inventar oder wer tvolle Kunstsamm-

lung – wir haben für alle Fälle die r ichtige Lösung.

die sinnvolle Ergänzung besonders bei großzügiger 

Verglasung.

unverzichtbar – nicht nur für Familien mit Kindern und 

Hundebesitzer.

schützt vor nahezu allen Gefahren, die Ihr Bauvorhaben 

bedrohen.

für jeden Bauherrn unverzichtbar.

der Selbständige hat die freie Wahl.

kein Baustellenbesuch ohne!

wir beraten Sie gern, auf Wunsch auch zu den 

Leistungen und Ergänzungen der berufsständischen 

Versorgungswerke.

im Alter kann es jeden tref fen – Absicherung 

unverzichtbar!

aktuelle Angebote

Berufliche Risiken

Berufshaf tpf lichtversicherung

Honorarrechtschutzversicherung:

Erweiter te Bauträgerhaf tpf licht-
versicherung:

Büro- / Elektronikversicherung:

Rechtsschutzversicherung:

Kraf t fahrzeugversicherung:

Private Risiken

Wohngebäudeversicherung:

Hausratversicherung:

Glasversicherung:

Private Haf tpf lichtr isiken:

Bauleistungsversicherung:

Bauherrenhaf tpf lichtversicherung:

Persönliche Vorsorge

Krankenversicherung:

Unfallversicherung:

Altersvorsorge:

Pflegevorsorge:

Nähere Informationen zu 

diesen Themen f inden 

Sie auf unserer Homepage:

www.aia.de



A
k

tu
e

ll
e

 A
n

g
e

b
o

te
S

e
rv

ic
e

s

9

Services

Individuell für Kunden

Versicherungsanalysen

Prüfung von Architekten- und Ingenieurver trägen im Hinblick auf den 

Ver sicherungsschutz

Fachkompetente Schadenabwicklung

Musterwerkver träge

Vor-Or t-Service – Ansprechpar tner vor Or t verkürzen Ihren Weg zu uns

Seminare, Vorträge und Veröffentlichungen

An Hochschulen, für Kammern, Verbände und Kunden zu unterschiedlichen 

Themen aus den Bereichen Haf tung und Versicherung

Newslet ter

Bauschadenforschung

Wichtige Erkenntnisse zur Schadenvermeidung

Kooperationen

20 Versicherungsgesellschaf ten

200 Sachverständige

250 namhaf te Rechtsanwälte im Baurecht

Anbieter von Bausof tware

Kammern und Verbände
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Produktinformation
                 zur Berufshaf tpflichtversicherung 

         für Architekten und Ingenieure

Risikoträger: EUROMAF S. A. Niederlassung für Deutschland

1. Art des Vertrages: Was bieten wir Ihnen?

Berufshaf tpf lichtversicherung – Haf tpflichtversicherung zur Absicherung 

hinsichtlich aller dem versicher ten Berufsbild entsprechenden Leistungs-

pflichten für die freiberufliche und selbständige Tätigkeit als Architekt /

Ingenieur mit unbegrenzter Nachhaf tung.

2. Was ist versichert? Welche Risiken sind ausgeschlossen?

Die Berufshaf tpf l icht versicherung schüt z t Sie bei geset zl ichen Haf t-

pflichtansprüchen Drit ter, die im Zusammenhang mit der beruflichen 

Tätigkeit entstehen können. Sie umfasst die Befriedigung begründeter und 

die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche, die aufgrund gesetz-

licher Haf tpf lichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen Sie erhoben 

werden (Zif fer 2.1 VBHAI). Mitversicher t sind insbesondere Objektschäden 
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(Sach- und Vermögensschäden), die durch Fehler in der versicher ten Tätig-

keit entstanden sind.

Versicher t ist die in der Risikoauskunf t, im Versicherungsschein und den 

Nachträgen beschriebene freiberufliche, selbständige Tätigkeit als 

Architekt / Ingenieur (versicher tes Leistungsbild). Eine Überschreitung des 

versicher ten Leistungsbildes ist nicht versicher t.

3. Wie hoch ist der Beitrag und wann müssen Sie diesen 

bezahlen? Was passiert bei Nichtzahlung?

Die Beitragsberechnung f inden Sie im Vermit t lungsauf trag. Der Beitrag 

richtet sich nach dem versicher ten Leistungsbild, dem Net tohonorarum-

satz, den Versicherungssummen, der Selbstbeteiligung sowie der Dauer 

der schadenfreien Berufser fahrung. Der jeweils angegebene Mindestbeitrag 

kann nicht unterschrit ten werden. Der Erstbeitrag ist unverzüglich inner-

halb von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen, 

Folgebeiträge am Monatsersten der jeweiligen Versicherungsperiode. Der 

Beitrag ist jährlich zu entrichten und kann auf Wunsch halbjährlich oder 

vier teljährlich gegen Ratenzahlungszuschlag entrichtet werden (halbjähr-

lich: 3 %, vier teljährlich: 5 %). Bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung 

des Erstbeitrages ist der Versicherer in dieser Zeit berechtigt, vom Ver trag 

zurückzutreten (Zif f. 9.2.1 VBHAI). Eine Nichtzahlung von Folgebeiträgen 

kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen (Zif f. 9.2.2 VBHAI).

4. Welche Risiken sind nur in begrenztem Umfang oder nur 

bei besonderer zusätzlicher Vereinbarung versichert?

Listen zu den Ausschlüssen und Einschränkungen finden Sie ab Seite 13.

5. Was ist bei Vertragsabschluss zu beachten? 

Zur ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihres Antrages beantwor ten Sie bit te 

alle gestellten Fragen (und ggf. die der zusätzlichen Fragebögen) voll-

ständig und wahrheitsgemäß. Geben Sie alle gefahrerheblichen Umstände 

an, die Ihnen bis zur Auf tragser teilung bekannt sind. Unvollständige und 

unrichtige Angaben berechtigen den Versicherer zu erheblichen Sanktionen 

(Zif f. 9.1 VBHAI).

6. Was ist während der Vertragslaufzeit zu beachten? 

Während der Vertragslaufzeit sind Veränderungen des versicherten Leistungs-

bildes oder des Leistungsumfanges unverzüglich anzuzeigen – ebenso Um-

firmierungen, Änderungen der Bankverbindung oder Geschäftsadresse sowie 

An- und Abmeldung bei der berufsständischen Kammer. Die im jeweils abgelau-

fenen Versicherungsjahr in Rechnung gestellte Nettohonorarsumme und bear-

beitete Projekte sind im Wege der Beitragsabrechnung anzumelden. Bei einer 

Obliegenheitsverletzung droht der Verlust des Versicherungsschutzes (Ziff. 9.2). 
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7. Wie verhält man sich im Schadenfall?

Wenn Sie von einem Bauherren oder sonstigen Drit ten in Anspruch genom-

men werden oder ein Schaden eingetreten ist, der Haf tpf lichtansprüche 

zur Folge haben könnte, setzen Sie sich bit te unverzüglich mit uns in 

Verbindung. Informieren Sie uns zeitnah und vollständig und beachten Sie 

das Weisungsrecht des Versicherers. Gegen Mahnbescheide legen Sie 

auch ohne vorherige Benachrichtigung des Versicherers selbst fr istgemäß 

Widerspruch ein (Zif f. 8.3 VBHAI).

Werden Obliegenheiten verletzt, so kann dies für Sie zu folgenden Kon-

sequenzen führen: Einschränkung des Versicherungsschutzes, Verlust des 

Versicherungsschutzes, Beendigung des Versicherungsver trages durch den 

Versicherer. Bit te beachten Sie die Rechtsfolgen in den Versicherungsbe-

dingungen (Zif f. 9 VBHAI)

8. Wann beginnt und wie lange läuft der Vertrag? 

Mit Rücksendung des Vermit t lungsauf trages, der ausgefüllten Risikoaus-

kunf t und der ergänzenden Ver tragsbestandteile beantragen wir für Sie 

auf tragsgemäß den Versicherungsschutz. Liegt der gewünschte Ver trags-

beginn in der Zukunf t, bestät igt der Versicherer Ihren Versicherungsschutz 

in Form einer vorläufigen Deckungszusage, mit der Sie zu den beauf trag-

ten Kondit ionen abgesicher t sind. Die vorläufige Deckungszusage ist immer 

zeit lich begrenzt und endet spätestens mit dem Zustandekommen des 

eigentlichen Ver trages bzw. mit der Ablehnung des Antrages oder dem in 

der vorläufigen Deckungszusage genannten Datum. Die vorläufige Deckung 

ist ein rechtlich eigenständiger Ver trag. Die endgült ige Ver tragsannahme 

er folgt durch die Policierung, die mit Zusendung des Versicherungsschei-

nes für Sie erkennbar wird. Durch rechtzeit ige Zahlung des Erstbeitrages 

wird der Versicherungsschutz endgült ig wirksam. 

Versicherungsablauf ist der 01.01., null Uhr, des Ver tragsablaufjahres. Die 

Laufzeit muss mindestens zwölf Monate betragen und kann gegen Bei-

tragsnachlass auf drei Jahre festgelegt werden. Bei der Objektversicherung 

muss die Laufzeit der Leistungsdauer der Architekten- / Ingenieurleistungen 

entsprechen, damit lückenloser Versicherungsschutz gewährleistet ist 

(Zif f. 6.2 VBHAI). Versicherungsschutz besteht auch über den Ablauf des 

Ver trages hinaus im Rahmen der ver traglichen Regelung zur Nachhaf tung 

(Zif f. 7 VBHAI).

9. Wie und wann kann der Vertrag beendet werden?

Eine Kündigung ist unter Beachtung einer Frist von drei Monaten vor 

Ver tragsablauf möglich. Der Ver trag verlänger t sich ansonsten automatisch 

um ein weiteres Jahr. Die Kündigung (Zif f. 6.3 VBHAI) ist nur in Text form 

möglich.
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Listen zu Punkt 4 von Seite 11

Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Grundsätzlich nicht 

versichert

Ausnahme 

(= versichert ist / sind:)

Erweiterung möglich?

Beschaf fenheitsvereinbarungen 

zu Baukosten, Fr isten u. Terminen

– –

Garant ien – –

Ver tragser füllungsansprüche – –

Vorsatz, 

bewusste Pf l ichtwidr igkeit

– –

Zahlungsvorgänge, Geld-, und 

Kreditgeschäf te

– –

Ansprüche von Angehörigen, die 

mit dem Versicherungsnehmer in 

häuslicher Gemeinschaf t leben

– –

Mehrere Versicherungsnehmer 

(Ansprüche mehrerer Versiche-

rungsnehmer – auch Mitversi-

cher ter – desselben Ver trages 

untereinander)

– –

Jurist ische Personen (Ansprüche 

gesetzl icher Ver treter gegen die 

versicher te jur ist ische Person)

– –

Arbeitsunfälle oder Berufskrank-

heiten von Mitarbeitern des 

Versicherungsnehmers

– –

Beteil igungen (Bauherrenbeteil i-

gung, Bauträger, Bauunternehmer 

etc.)

Bauherrenbeteil igungen bis 10% Höhere %-Sätze; 

Sonderkonzepte für Bauträger 

und Generalübernehmer

Schäden aus dem Gebrauch oder 

der Konstrukt ion von Kraf t-, Luf t- 

und Wasser fahrzeugen

Gebrauch von Flugdrohnen im 

Rahmen der Berufsausübung

–

Abhandenkommen von Sachen 

etc.

Abhandenkommen von Sachen 

der Betr iebsangehörigen und  

Besucher; Schlüssel /  

Codekar ten, Akten, Dokumenten 

und Plänen Drit ter ( jeweils 10 % 

der Versicherungssumme für 

sonst ige Schäden)

–

Miete, Leihe, Pacht u. dergl. Mietsachschäden an beruf lich 

oder gewerblich gemieteten 

Räumen

–

Büros und Niederlassungen im 

Ausland

– Ja
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Was ist unter bestimmten Voraussetzungen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Besonderheiten Kein Versicherungsschutz Erweiterung möglich?

Neue Risiken für neue Risiken, die nicht fr ist-

gerecht gemeldet werden

–

Freie Mitarbeiter für freie Mitarbeiter, wenn sie 

über eine eigene Versicherung 

selbst Versicherungsschutz 

genießen

–

Unterbeauf tragung

Selbständiger Büros

wenn die unterbeauf tragten Büros 

keinen eigenen Versicherungs-

schutz nachgewiesen haben

–

Auslandsschäden wenn Schäden außerhalb der 

Mitgliedsstaaten der EU oder 

Staaten, deren Hoheitsgebiet 

geographisch in Europa liegt, 

eingetreten sind

Ja

wenn Ansprüche nach den Ar t. 

1792 f f. und 2270 und damit in 

Zusammenhang stehende Re-

gressansprüche nach Ar t. 1147 

des französischen Code Civil 

oder gleichar t iger Best immungen 

anderer Länder geltend gemacht 

werden

Ja

Überschreitung der gesetzlichen 

Haf tpf licht

wenn der Versicherer die ver trag-

liche Haf tungsübernahme nicht 

vor Ver tragsabschluss schr if t l ich 

genehmigt hat

–

Straf- und Ordnungswidr igkeiten-

ver fahren

für besonders vereinbar te höhere 

(über die geltende Gebührenord-

nung hinausgehende) Kosten der 

Ver teidigung wenn der Versi-

cherer diese nicht zuvor durch 

Zust immung übernommen hat  

–
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Teilweise Ausschlüsse

Besonderheiten Es besteht kein Versicherungs-

schutz für 

Erweiterung möglich?

Energieberatung 

(wenn Mitversicherung vereinbar t 

ist)

die Erstellung von Energieaus-

weisen, wenn keine persönliche 

Überprüfung des Objektes vor Or t 

er folgt ist

–

Facil i t y Management 

(wenn Mitversicherung vereinbar t 

ist)

die Haf tpf licht aus dem Ausblei-

ben oder Nichterreichen eines 

wir tschaf t l ichen Er folges

–

Maschinen- und Anlagenbau 

(wenn Mitversicherung vereinbar t 

ist)

Ansprüche auf Entschädigung mit 

Strafcharakter, ebenso wie Schä-

den, die über den unmit telbaren 

Mangel oder Schaden an der 

Maschine hinausgehen, Sowie-

sokosten, Schäden die über eine 

andere Versicherung abgedeckt 

sind, Entwicklungs- und Experi-

ment ierschäden. Ausgeschlos-

sen sind auch Ansprüche aus 

der Überschreitung von Fr isten 

und Terminen sowie ermit telter 

Kosten.

Serienfer t igung ist nur bei beson-

derer Vereinbarung versicher t.

Mediat ion 

(wenn Mitversicherung vereinbar t 

ist)

Haf tpf lichtansprüche aus fehler-

haf ter Beur teilung von Rechts-

fragen

–

Sachverständigen/Gutachter-

tät igkeit oder vereinbar ter 

Mitversicherung von Unter-

suchungsarbeiten

die Vergabe von Untersuchungs-

arbeiten im eigenen Namen an 

Drit te, wenn der Drit te nicht 

selbst dafür versicher t ist.

–

Ausstellungen und Geschäf ts-

reisen

Schäden, die in den USA und 

Kanada eintreten

–

Asbestschäden asbestbedingte Personenschäden 

über 250.000,– €

–

Hinweis: Die oben gemachten Ausführungen sind ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit und stellen lediglich Kurzinformationen zu den am häufigsten 

gestellten Fragen beim Abschluss und während der Laufzeit des Ver-

sicherungsver trages dar. Maßgeblich ist unser Angebot mit den jeweiligen 

Versicherungsbedingungen (Versicherungsbedingungen für die Haf tpf licht-

versicherung von Architekten, Bauingenieuren und Beratenden Ingenieuren 

[VBHAI] mit for t laufenden Zif fern).
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Versicherungsbedingungen
                 für die Haf tpflichtversicherung von Architekten, 

   Bauingenieuren und Beratenden Ingenieuren (VBHAI 07.2016)
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1. Was ist versichert?

2. Wie weit reicht der Leistungsumfang des Versiche-

rungsschutzes?

3. Wer ist versichert? 

4. Welche Risiken sind nur in begrenztem Umfang 

 oder nur bei besonderer zusätzlicher Vereinbarung 

versichert?  

5. Welche Risiken sind vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen?  

6. Wann beginnt der Versicherungsschutz, wie lange 

läuft die Versicherung und wie kann sie unterbrochen 

oder beendet werden? 

7. Wie lange besteht Versicherungsschutz nach Beendi-

gung der Versicherung? 

8. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer?  

9. Welche Rechtsfolgen gelten bei Pflichtverletzungen? 

10. Wem gegenüber sind Erklärungen in welcher Form 

abzugeben und was gilt im Streitfall?

Seite 18

Seite 19

Seite 20

Seite 20

Seite 24

Seite 25

Seite 26

Seite 27

Seite 28

Seite 31
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1. Was ist versicher t?

 1.1   Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherer gewähr t dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bei Personen- oder sonst igen Schäden 

(Sach- und/oder Vermögensschäden), soweit er aufgrund gesetzlicher Haf tpf l ichtbest immungen pr ivatrecht lichen 

Inhaltes von einem Drit ten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Eingeschlossen ist die gesetzliche 

Haf tpf l icht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung als Folge vom Versicherungsnehmer erbrachter Arbeiten oder 

sonst igen Leistungen, sowie die gesetzliche Pf licht öf fent lich-recht lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß 

Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden.

 1.2 Versichertes Leistungsbild

 1.2.1 Der Versicherungsschutz gil t für Versicherungsfälle des Versicherungsnehmers, die bei der Ausübung seiner in der 

Risikoauskunf t, im Versicherungsschein und den Nachträgen beschriebenen freiberuf lichen, selbständigen Tät igkeit 

(versicher tes Leistungsbild) entstehen. Eine Überschreitung des versicher ten Leistungsbildes ist nicht versicher t.

 1.2.1.1 Bei Jahresversicherungen erstreckt sich der Versicherungsschutz auf alle innerhalb des Versicherungsjahres 

erbrachten Leistungen des Versicherungsnehmers, die innerhalb des versicher ten Leistungsbildes liegen.

 1.2.1.2 Bei Objektversicherungen ist der Versicherungsschutz auf die im Versicherungsschein beschriebenen Leistungen 

für das versicher te Bauvorhaben/Objekt beschränkt.

 1.2.1.3 Sofern Versicherungsschutz aus einer Objektversicherung zu Gunsten des Versicherungsnehmers und/oder eines 

Mitversicher ten besteht, geht der Objekt-Haf tpf lichtversicherungsschutz vor.

 1.2.2 Neue Leistungen

 1.2.2.1 Wenn der Versicherungsnehmer während der Ver tragslaufzeit einer Jahresversicherung neue Leistungen über-

nimmt, die den bisher versicher ten Leistungen des Berufsbildes nicht entsprechen, beginnt der Versicherungs-

schutz sofor t mit dem Eintr i t t des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedar f.

Der Versicherungsnehmer ist aber verpf lichtet, nach Auf forderung des Versicherers, die auch durch einen in der 

Beit ragsrechnung gedruckten Hinweis er folgen kann, binnen sechs Monaten nach Empfang dieser Auf forderung 

jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unter lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeit ige Anzeige oder 

kommt innerhalb Monatsfr ist nach Eingang der Anzeige beim Versicherer keine Vereinbarung über den Beit rag 

zustande, so ent fäll t der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. Tr it t der 

Versicherungs fall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos erstat tet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu be-

weisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, zu 

dem die Anzeigefr ist nicht verstr ichen war.

 1.2.2.2 Bei Objektversicherungen muss jede Änderung des Leistungsbildes / der übernommenen Leistungen, der Beit rags-

berechnungsgrundlagen (Bausumme / Honorarsumme) sowie der Bauzeit unverzüglich angezeigt werden.

 1.2.2.3 Neue Leistungen, die nicht dem bisher angegebenen Berufsbild entsprechen, hat der Versicherungsnehmer zwecks 

Prüfung der Versicherbarkeit und ggf. Anpassung der Beit räge sowie zur Überprüfung der Bedingungen unverzüg-

lich anzuzeigen. Im Übrigen gelten die Vorschrif ten über die Gefahrerhöhung gem. §§ 23 f f. VVG (Versicherungs-

ver tragsgesetz).

 1.3 Versicherungsfall

 1.3.1 Als Versicherungsfall gil t der Verstoß (Tun oder Unter lassen), der zu einem (auch nur behaupteten) Schaden oder 

zu einer Inanspruchnahme geführ t hat.

 1.3.2 Voraussetzung für die Eintr i t tspf licht des Versicherers ist, dass der Schaden verursachende Verstoß zwischen 

Beginn und Ende des Versicherungsver trages begangen wurde.

 1.3.3 Ist die Nachhaf tung des unmit telbaren Vorversicherers auf fünf Jahre begrenzt, so erstreckt sich der Versiche-

rungsschutz subsidiär auch auf solche Verstöße, die innerhalb der Versicherungsdauer einer unmit telbaren Vorver-

sicherung begangen wurden und die bzw. deren Folgen dem Versicherungsnehmer schuldlos erst nach Ablauf der 

fünf jähr igen Nachhaf tung bekannt geworden und über die Vorversicherung nicht mehr gedeckt sind.

Es gelten die Versicherungssummen und Bedingungen der Vorversicherung, höchstens jedoch die Versicherungs-

summen und Bedingungen zum Zeitpunkt des Beginns des unmit telbaren Folgever trages.
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2. Wie weit reicht der Leistungsumfang des Versicherungs-

schutzes?

 2.1 Inhalt des Versicherungsschutzes

  Prüfung, Abwehr, Freistellung

Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haf tpf licht frage, die Abwehr unberecht igter Schadenersatzan-

sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berecht igten Schadenersatzverpf lichtungen. Berech-

t igt sind Schadenersatzverpf lichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf t igen 

Ur teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpf lichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-

den ist.

Ist die Schadenersatzverpf lichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-

stell t, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Drit ten freizustellen.

Die Leistungspf licht umfasst auch die Übernahme von mit der Schadenabwicklung in Zusammenhang stehenden 

er forder lichen Rechtsanwalts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Die Leistungen des Versicherers er folgen in Euro. Die Verpf lichtungen des Versicherers gelten mit dem Zeitpunkt 

als er füll t, zu dem er den Eurobetrag bei einem Geldinst i tut der Europäischen Währungsunion angewiesen hat.

 2.2 Versicherungssummen

 2.2.1 Höchstgrenzen

Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-

benen Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Verstoß.

 2.2.2 Anpassung der Versicherungssummen bei Jahresversicherungen 

Die vereinbar ten Versicherungssummen und Beit räge werden jähr lich entsprechend der Entwicklung der Baupreise 

für Wohngebäude und Tar if löhne für das Baugewerbe des Vorjahres angepasst. (Quelle: Stat ist isches Bundesamt, 

65180 Wiesbaden - www.destat is.de; Baupreisindex jeweils Stand Mai, Tar if lohnindex jeweils Stand April ). Dabei 

werden die Baupreise mit 80 % und die Tar if löhne mit 20 % berücksicht igt.

Die angepassten Versicherungssummen und die sich hieraus ergebenden Beit räge werden kaufmännisch gerundet, 

die Versicherungssummen hierbei auf volle 1.000 €.

Ergeben sich keine Änderungen der Indizes oder sinken sie, so bleiben die Versicherungssummen und Beit räge auf 

dem sich nach der let z ten Erhöhung ergebenden Stand.

 2.2.3 Maximierung

Die Gesamtleistung für alle Verstöße innerhalb eines Versicherungsjahres beträgt bei der Jahresversicherung das 

Dreifache der vereinbar ten Versicherungssummen. Bei Objektversicherungen stehen die Versicherungssummen für 

das versicher te Objekt unabhängig von der Ver tragslaufzeit dreifach zur Ver fügung.

 2.2.4 Die Versicherungssummen stehen nur einmal zur Ver fügung,

 2.2.4.1 wenn mehrere gleiche oder gleichar t ige Verstöße, die unmit telbar auf demselben Fehler beruhen,

  - zu Schäden an einem Bauwerk oder mehreren Bauwerken führen, auch wenn diese Bauwerke nicht zum selben  

    Bauvorhaben gehören und/oder

  - zu Schäden durch eine oder mehrere Umwelteinwirkungen führen und/oder

  - zu einem oder mehreren Umweltschäden führen;

 2.2.4.2 wenn mehrere Verstöße zu einem einheit l ichen Schaden führen;

 2.2.4.3 gegenüber mehreren entschädigungs- oder ersatzpf licht igen Personen, auf die sich der Versicherungsschutz 

bezieht.

 2.2.5 Überschreitung der Höchstgrenze

Übersteigen die Haf tpf lichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer die Kosten nur im Ver-

hältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen. Der Versicherer ist in solchen Fällen 

berecht igt, sich durch Zahlung der Versicherungssumme von weiteren Leistungen zu befreien. Ansonsten werden 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten nicht als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 2.2.6 Bei Haf tpf lichtansprüchen wegen Personenschäden, die auf den Kontakt mit Asbest, Asbeststaub, Asbest fasern 

oder asbesthalt igen Mater ialien zurückzuführen sind, ist die Deckung auf 250.000,– € je Schadenfall und je Versi-

cherungsjahr (bei Objektversicherungen: je Objekt) auf 750.000,– € begrenzt.

 2.3 Selbstbeteiligung

Bei jedem Verstoß beteiligt sich der Versicherungsnehmer, soweit nicht eine andere Regelung vereinbar t wurde, 

mit einem Betrag in Höhe von 2.500,– € an der Schadensersatzleistung.

Je Objekt ist die Selbstbeteiligung für alle Verstöße auf das Zweifache begrenzt.

Die Selbstbeteiligung gil t nicht in Fällen, in denen nur Kosten anfallen, bei Personenschäden, bei mitversicher ten 

Risiken gem. Zif f. 4.5 oder soweit im Bedingungswerk eine anderweit ige Regelung vorgesehen ist.
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3. Wer ist versicher t?

 3.1 Versicherungsschutz besteht für

 3.1.1 den Versicherungsnehmer;

 3.1.2 seine gesetzlichen Ver treter;

 3.1.3 die Personen, die er zur Leitung oder Beaufsicht igung angestell t hat, in dieser Eigenschaf t;

 3.1.4 sämtliche übrigen Betr iebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienst lichen Verr ichtungen verur-

sachen. Als Betr iebsangehörige gelten auch die nicht in einem Anstellungsverhältnis stehenden Mitarbeiter (f reie 

Mitarbeiter). Soweit f reie Mitarbeiter über eine eigene Versicherung selbst Versicherungsschutz genießen, ent fäll t 

die Mitversicherung.

 3.1.5 den Versicherungsnehmer auch bei Beauf tragung selbständiger Büros im Inland mit Architekten-/Ingenieur-

leistungen (auch als Generalplaner), sofern hier für sofor t oder im Wege der Beit ragsabrechnung der nach dem 

jeweiligen Tar if vorgesehene Beit rag entr ichtet wird. Der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer gil t 

unter der Voraussetzung, dass das jeweil ige unterbeauf tragte Büro eine eigenständige Berufshaf tpf lichtversiche-

rung nachgewiesen hat.

 3.1.6 Nur bei besonderer Vereinbarung ist die Haf tpf licht von im Ausland gelegenen Büros, Niederlassungen (einschließ-

lich der dor t tät igen angestellten und freien Mitarbeiter) und unterbeauf tragten selbständigen Büros mitversicher t.

 3.2 Geltung der Versicherungsbedingungen für Mitversicherte

Soweit sich die Versicherung auf andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, f inden alle 

in dem Versicherungsver trag bezüglich des Versicherungsnehmers getrof fenen Best immungen auch auf diese 

Personen sinngemäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver trag steht ausschließlich 

dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicher ten für die Er füllung der ver traglichen Pf lichten 

verantwor t l ich.

4. Welche Risiken sind nur in begrenztem Umfang oder nur bei 

besonderer zusätzlicher Vereinbarung versicher t?

 4.1 Abhandenkommen

Nicht versicher t sind Ansprüche wegen Abhandenkommens von Sachen einschließlich Geld, Wer tpapieren und 

Wer tsachen.

Haf tpf lichtansprüche wegen Schäden durch Abhandenkommen von Sachen der Betr iebsangehörigen und Besucher 

sowie von Schlüsseln/Codekar ten, Akten, Dokumenten und Plänen Drit ter, sind im Rahmen der beruf lichen Tät ig-

keit je Schadenfall bis zu 10 % der Versicherungssumme für sonst ige Schäden mitversicher t. Abweichend von Zif f. 

2.3 beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem Schadenfall mit 250,– €.

 4.2 Arbeitsgemeinschaften/Planungsringe

Bei Teilnahme an Arbeitsgemeinschaf ten/Planungsr ingen bleiben Ansprüche der Par tner untereinander sowie 

Ansprüche der Arbeitsgemeinschaf t gegen die Par tner oder umgekehr t vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Dieser Ausschluss gil t nicht bei Regressansprüchen aus gesamtschuldnerischer Haf tung sowie bei Personenschä-

den.

Ausgeschlossen bleiben auch Ansprüche aus der Beteiligung an Arbeitsgemeinschaf ten, die der Versicherungsneh-

mer mit Ausführungs-, Montage- oder Liefer f irmen gegründet hat.

!
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 4.3 Arbeitssicherheit

Soweit die Mitversicherung von Leistungen aus dem Bereich „Ingenieur für Arbeitssicherheit“ vereinbar t ist, gil t 

zusätzlich:

Versicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers aus der freiberuf lichen Tät igkeit als Sicher-

heitsingenieur nach dem Arbeitssicherheitsgesetz. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versiche-

rungsnehmer weisungsbefugt ist (z. B. nach Unfallverhütungsvorschrif ten). Versicher t sind weiterhin übernommene 

Aufgaben im Zusammenhang mit der betr ieblichen Umsetzung der Gefahrstof f verordnung.

Nur bei besonderer zusätzl icher Vereinbarung besteht Versicherungsschutz bei Planung, Bauleitung, Untersuchung, 

Prüfung, Bewer tung und Begutachtung von Anlagen nach dem Umwelthaf tungsgesetz.

 4.4 Auslandsschäden

 4.4.1 Versicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union oder Staaten, deren Hoheitsgebiet geographisch in Europa liegt, eingetreten sind. Der 

Versicherungsschutz gil t unter der Voraussetzung, dass der Versicherer gemäß den jeweiligen landesrecht lichen 

Best immungen berecht igt ist, Versicherungsschutz in diesen Staaten zu bieten. 

 4.4.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden

  nach den Ar t ikeln 1792 f f. und 2270 und damit in Zusammenhang stehende Regressansprüche nach Ar t. 1147 des franzö-

sischen Code Civil oder gleichar t iger Best immungen anderer Staaten.

 4.4.3 Erweiterte Deckung bei Auslandstätigkeit

Durch besondere Vereinbarung kann der Versicherungsschutz auf andere Staaten erweiter t werden.

 4.4.4 Bei Versicherungsfällen im Ausland werden – abweichend von Zif f. 2.2.5 – die Aufwendungen des Versicherers für 

Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. Diese Kosten gelten als Schadenersatzleistung. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 

Minderung des Schadens bei oder nach Eintr i t t des Versicherungsfalles sowie Schadenermit t lungskosten, auch 

Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gil t auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 

Versicherers entstanden sind oder die Schadenersatzansprüche vor ausländischen Gerichten oder nach auslän-

dischem Recht geltend gemacht werden. 

 4.4.5 Ausstellungen und Geschäftsreisen

Versicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers aus Versicherungsfällen aus Anlass von 

Geschäf tsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten weltweit. Ausgenom-

men sind Schäden, die in den USA und Kanada eintreten. Die Zif f. 4.4.4 f indet Anwendung.

 4.5 Büro-, Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung

 4.5.1  Soweit die Berufshaf tpf lichtversicherung als Jahresversicherung besteht, gil t der Versicherungsschutz im Rahmen 

und Umfang der Bedingungen auch für die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mie-

ter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließ-

lich für den versicher ten Beruf oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betr iebsangehörigen 

genutz t werden, wenn Berufsstät te und Wohnung in engem räumlichen Zusammenhang stehen.

 4.5.2 Mitversicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht

 4.5.2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repara-

turen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den unter Zif f. 4.5.1 genannten Grundstücken bis zu einer Bausumme von 

500.000,– € je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschrit ten, so ent fäll t die Mitversicherung;

 4.5.2.2 der durch Arbeitsver trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonst igen Betreuung der Grundstücke 

beauf tragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verr ichtungen erhoben 

werden. 

 4.5.3 Abweichend von Zif f. 1.3.1 und 1.3.2 gil t der Versicherungsschutz für Schäden, die zwischen Beginn und Ablauf 

der Versicherung eingetreten sind.

 4.6 Energieberatung

Soweit die Mitversicherung von Leistungen aus dem Bereich „Energieberatung“ vereinbar t ist, gil t zusätzlich:

Mitversicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus der Durchführung von 

Energieberatungen und/oder der Erstellung von Energieausweisen, sofern er die Voraussetzungen für die Erstellung 

des Energieausweises durch persönliche Überprüfung des Objektes vor Or t ermit telt hat.

!

nur bei besonderer zusät z l icher
Vereinbarung vers icher t!
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 4.7 Facility Management

Soweit die Mitversicherung von Leistungen aus dem Bereich „Facili t y Management“ vereinbar t ist, gil t zusätzlich:

Mitversicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht aus dem Bereich „Facili t y Management“ (Entwickeln und Betreuen von 

Immobilien).

Nicht versicher t ist die Haf tpf licht aus dem Ausbleiben oder Nichterreichen eines wir tschaf t lichen Er folges.

 4.8 Beteiligungen

 4.8.1  Direkte Beteiligungen 

  Nicht versicher t sind Ansprüche wegen Schäden im Zusammenhang mit Objekten, bei denen der Versicherungsnehmer 

oder einer seiner Angehörigen gem. Zif f. 5.1 ganz oder teilweise

 4.8.1.1 selbst baut oder bauen lässt (z. B. als Bauherr, Bauträger, Generalüber- oder Generalunternehmer),

 4.8.1.2 selbst Bauleistungen erbr ingt oder erbr ingen lässt (z. B. als Generalunternehmer, Unternehmer)

 4.8.1.3 Baustof fe liefer t oder liefern lässt (z. B. als Hersteller, Händler).

 4.8.2 Indirekte Beteiligungen

 4.8.2.1 Die Berufshaf tpf licht ist auch dann nicht versicher t, wenn eine der vorstehend unter Zif f. 4.8.1.1 bis 4.8.1.3 ge-

nannten Voraussetzungen bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder einem Angehörigen geleitet wer-

den, die ihnen gehören, an denen sie beteiligt sind, bei denen sie angestell t oder als freier Mitarbeiter tät ig sind, 

vor liegt. Das Gleiche gil t, wenn eine Beteil igung an diesen Unternehmen über Drit te besteht ( indirekte Beteil igung).

 4.8.2.2 Wenn der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person ist, ent fäll t der Versicherungsschutz auch dann, wenn eine 

der vorstehend unter Zif f. 4.8.1.1 bis 4.8.1.3 genannten Voraussetzungen in der Person eines Unternehmensleiters 

(z. B. Geschäf tsführer, Vorstand), Angestell ten, freien Mitarbeiters, Anteilseigners (z. B. Gesellschaf ter, Akt ionär, 

Kommandit ist) oder Par tners i. S. d. Par tGG des Versicherungsnehmers, deren Angehörigen oder bei jur ist ischen 

bzw. natür lichen Personen, die am Versicherungsnehmer beteiligt sind, vor liegt.

 4.8.2.3 Eine Beteiligung im Sinne der Zif f. 4.8.2.1 bis 4.8.2.2 liegt insbesondere bei wir tschaf t licher, personeller, recht-

licher und/oder f inanzieller Ver f lechtung vor.

 4.8.3 Alle vorgenannten Ausschlüsse gelten unabhängig vom Verstoßzeitpunkt, sodass der Versicherungsschutz auch 

dann ent fäll t, wenn die unter Zif f. 4.8.1.1 bis 4.8.2.3 genannten Voraussetzungen vor dem Verstoßzeitpunkt, zum 

Zeitpunkt des Verstoßes oder nach dem Verstoßzeitpunkt vor liegen.

 4.8.4 Beteiligung auf der Bauherrenseite

Abweichend von Zif f. 4.8.1.1 besteht Versicherungsschutz für Architekten- / Ingenieur leistungen bei Objekten, an 

denen der Versicherungsnehmer mit max. 10% beteiligt ist. Bei einer Beteiligung über 10% kann folgende geson-

der te Vereinbarung getrof fen werden:

Sondervereinbarung bei Bauherrenbeteiligung:

In teilweiser Abweichung von Zif f. 4.8.1.1 besteht Versicherungsschutz im Rahmen der sonst igen Bedingungen 

auch für Architekten-/Ingenieur leistungen am Objekt _______________________________________, 

an dem der Versicherungsnehmer mit ____ % beteil igt ist.

In einem etwaigen Schadenfall ermäßigt sich die Ersatzpf licht des Versicherers um den Prozentsatz, welcher der 

Beteil igung des Versicherungsnehmers an dem Objekt entspr icht.

Je Verstoß gil t die ver tragliche Selbstbeteil igung in doppelter Höhe, mindestens jedoch 5.000,– €.

 4.8.5 Erbringung von Bauleistungen im Bereich des Baunebengewerbes

Abweichend von Zif f. 4.8.1.2 kann bei der Erbr ingung von Bauleistungen im Bereich des Baunebengewerbes 

folgende gesonder te Vereinbarung getrof fen werden:

Sondervereinbarung bei Bauausführungsleistungen:

Abweichend von Zif f. 4.8.1.2 ist die Berufshaf tpf licht auch bei Objekten versicher t, bei denen 

die Firma ________________________________________________, an welcher der Versiche-

rungsnehmer als _________________________ beteil igt ist, Bauleistungen ausführ t. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Ansprüche wegen Schäden aus fehlerhaf ten Leistungen des Versicherungsneh-

mers, die im Zusammenhang mit den durch die oben genannte Firma ausgeführ ten Arbeiten stehen. 

Der Versicherungsnehmer trägt im Schadenfall die Beweislast dafür, dass ein Mangel oder Schaden auf die versi-

cher te Tät igkeit zurückzuführen ist.

 4.9 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

  Versicher t ist die gesetzliche Haf tpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Gebrauch von Flugdrohnen im Rahmen der  

Berufsausübung.

  

   Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 4.9.1 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicher ter oder eine von ihnen bestell te oder beauf tragte 

Person durch den Gebrauch eines Kraf t- (einschließlich Kraf t fahrzeuganhänger), Luf t- oder Wasser fahrzeuges 

verursacht oder für die er als Eigentümer, Halter, Besit zer oder Führer in Anspruch genommen wird;

!

!
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 4.9.2 wegen der Haf tpf licht aus der Planung oder Konstrukt ion, Herstellung oder Lieferung von Kraf t-, Luf t- oder 

Wasser-fahrzeugen oder Teilen für solche Fahrzeuge, soweit die Teile ersicht lich für den Bau von entsprechenden 

Fahrzeugen oder den Einbau in derar t ige Fahrzeuge best immt waren;

 4.9.3 wegen Tät igkeiten (z. B. Montage, War tung, Inspekt ion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Kraf t-, Luf t- oder  

Wasser fahrzeugen oder Fahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an den Fahrzeugen, den mit diesen beförder ten 

Sachen, den Insassen sowie wegen sonst iger Schäden durch die Fahrzeuge.

 4.10 Maschinen- und Anlagenbau

Soweit die Mitversicherung von Leistungen aus dem Bereich „Maschinen- und Anlagenbau“ vereinbart ist, gilt zusätzlich:

 4.10.1 Abweichend von Zif f. 4.4 gil t die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aufgrund 

indirekter Lieferungen von Maschinen, technischen Einr ichtungen oder Anlagen, die vom Versicherungsnehmer 

geplant wurden, weltweit als mitversicher t ( indirektes Expor tr isiko). Bei Schadenereignissen in den USA und 

Kanada werden – entsprechend Zif f. 4.4.4 – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die 

Versicherungssummen angerechnet.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 

punitive damages oder exemplary damages.

Von jedem Schaden in den USA/Kanada und/oder den damit zusammenhängenden Aufwendungen des Versiche-

rers hat der Versicherungsnehmer 10.000,– € selbst zu tragen. 

 4.10.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

 4.10.2.1 wegen Schäden, die über den unmit telbaren Mangel oder Schaden an den Maschinen, technischen Einr ichtungen 

oder Anlagen hinausgehen, wie z. B. entgangener Gewinn, Produkt ionsausfall jeder Ar t, St il lstand, Minderleistung, 

unzureichende Quali tät oder Quant ität der von den Maschinen oder technischen Einr ichtungen zu erbr ingenden 

Leistung, Beschädigung oder Vernichtung der in der Produkt ion bef indlichen Stof fe, unzureichende Rentabili tät 

oder Wir tschaf t lichkeit sowie sonst ige Aufwendungen;

 4.10.2.2 wegen Kosten, die zur ver tragsgemäßen Erstellung von Maschinen, technischen Einr ichtungen oder Anlagen von 

vornherein er forder lich gewesen wären (Sowiesokosten);

 4.10.2.3 wegen Schäden, die über eine andere Versicherung abgedeckt sind;

 4.10.2.4 wegen Entwicklungs- und/oder Experiment ierschäden, die auf nicht bekanntem technischem oder ver fahrenstech-

nischem Wissen und Können bei Übernahme oder Durchführung des Auf trages beruhen, der Anwendung eines 

nicht ausreichend erprobten Ver fahrens oder der Verwendung eines für den vorgesehenen Zweck ungeprüf ten 

Mater ials.

 4.10.3 Ohne besondere Vereinbarung besteht kein Versicherungsschutz für die Planung von Maschinen, technischen 

Einr ichtungen oder Anlagen, die in Serie gefer t igt werden.

 4.10.4 Haf tpf lichtansprüche aus der Überschreitung von Fr isten und Terminen sowie ermit telter Kosten bleiben vom Versi-

cherungsschutz ausgeschlossen.

 4.11 Mediation

Soweit die Mitversicherung von Leistungen aus dem Bereich „Mediat ion“ vereinbar t ist, gil t zusätzlich:

Mitversicher t ist die gesetzliche Haf tpf licht aus der Tät igkeit des Versicherungsnehmers als Mediator.

Ausgeschlossen bleiben Haf tpf lichtansprüche, die auf eine fehlerhaf te Einschätzung recht licher Fragen zurückzu-

führen sind.

 4. 12 Miete/Leihe/Pacht u. dergl.

 4.12.1 Schäden an fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch 

verbotene Eigenmacht er langt hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver trages sind, sind vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen.

 4.12.2 Mitversicher t sind bei Jahresversicherungen je Schadenfall Mietsachschäden an beruf lich oder gewerblich ge-

mieteten Räumen und deren wesent lichen Bestandteilen bis zur ver traglich vereinbar ten Versicherungssumme für 

sonst ige Schäden. Es gil t keine Selbstbeteil igung.

   Ausgeschlossen bleiben Haf tpf l ichtansprüche wegen

 4.12.2.1 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;

 4.12.2.2 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-

ten, ferner an Wand- und Bodenbelägen, soweit die Schäden nicht durch Brand, Explosion, Leitungswasser oder 

Abwasser entstanden sind;

 4.12.2.3 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

 
 4.13 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Straf- oder Ordnungswidr igkeitenver fahren eingeleitet, das einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Haf tpf lichtanspruch zur Folge haben könnte, übernimmt der Versicherer die 

Kosten für die Ver teidigung entsprechend der geltenden Gebührenordnung, bei vorher iger Zust immung durch den 

Versicherer auch besonders vereinbar te höhere Kosten der Ver teidigung sowie die Kosten für Sachverständigen-

gutachten. Es gil t keine Selbstbeteil igung.

nur bei besonderer zusät z l icher
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5. Welche Risiken sind vom Versicherungsschutz aus- 

geschlossen?

  Nicht versichert sind Ansprüche

 5.1 Angehörige

aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaf t leben oder 

die zu den im Versicherungsver trag mitversicher ten Personen gehören. Als Angehörige gelten Ehegat ten, Lebens-

par tner im Sinne des Lebenspar tnerschaf tsgesetzes oder vergleichbare Par tnerschaf ten nach dem Recht ande-

rer Staaten, Eltern und Kinder, Adopt iveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, St iefeltern und -kinder, 

Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pf legeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf 

längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

 5.2 Arbeitsunfälle/Berufskrankheiten 

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betr ieb des Versicherungs-

nehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.

 5.3 Fristen, Termine, Baukosten

aus vom Versicherungsnehmer oder Drit ten getrof fenen Beschaf fenheitsvereinbarungen über Termine, Fr isten oder 

Baukosten; 

 5.4 Garantien

aus Garant ien jeglicher Ar t;

 5.5 Geld-, Kredit- und ähnliche Geschäfte

aus der Vermit t lung von Geld-, Kredit-, Grundstücks- oder ähnlichen Geschäf ten.

 5.6 Juristische Personen

von gesetzlichen Ver tretern versicher ter jur ist ischer Personen des pr ivaten oder öf fent lichen Rechts gegen die  

jur ist ische Person. Das gleiche gil t entsprechend für nicht rechtsfähige Vereine, nicht rechtsfähige Handelsgesell-

Wenn sich herausstell t, dass der eingetretene Schaden auf einer vorsätzlichen Tat beruht, ist der Versicherer 

berecht igt, verauslagte Kosten zurückzufordern.

 4.14 Untersuchungsarbeiten

Soweit sich der Versicherungsschutz auf die Tät igkeit als Sachverständiger/Gutachter erstreckt oder die Mitversi-

cherung von Leistungen aus dem Bereich „Untersuchungsarbeiten“ vereinbar t ist, gil t zusätzlich:

In teilweiser Abweichung von Zif f. 4.8.1.2 besteht Versicherungsschutz auch für die gesetzliche Haf tpf licht des 

Versicherungsnehmers aus der Ausführung von Untersuchungsarbeiten (z. B. Bauteilöf fnungen, Bohrungen, 

Rammkern-/ Bodensondierungen, Boden- und Luf tmessungen), die zur Erbr ingung der versicher ten Leistungen 

er forder lich sind.

Bei Vergabe der Untersuchungsarbeiten im eigenen Namen an Drit te (Subunternehmer) besteht der Versicherungs-

schutz nur dann, wenn auch für den ausführenden Drit ten eine eigene Haf tpf lichtversicherung besteht, in welcher 

die Arbeiten versicher t sind.

 4.15 Vertragliche Haftpflicht

 4.15.1 Außergerichtliche Streitbeilegungen

Versicherungsschutz besteht auch bei Vereinbarung von außergericht lichen Ver fahren zur Streitbeilegung wie z.B. 

Mediat ionen, Schlichtungen, Schiedsgerichtsver fahren, Adjudikat ion etc.

 4.15.2 Verlängerung der Verjährung

Bei Arbeiten an Grundstücken besteht Versicherungsschutz auch bei ver traglicher Verlängerung der gesetzlichen 

Verjährungsfr ist auf bis zu 5 Jahre.

 4.15.3 Genehmigung durch den Versicherer

Über den Umfang der gesetzlichen Haf tpf licht hinausgehende ver tragliche Haf tungsübernahmen sind nur versi-

cher t, wenn der Versicherer diese vor Ver tragsabschluss schr if t l ich genehmigt hat.

!
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schaf ten (OHG, KG, GbR) sowie eingetragene Par tnerschaf tsgesellschaf ten. Der Ausschluss erstreckt sich auch auf 

Haf tpf lichtansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemein-

schaf t leben.

 5.7 Mehrere Versicherungsnehmer

zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsver trages bzw. Ansprüche des Versiche-

rungsnehmers oder der unter Zif f. 5.1 und 5.6 genannten Personen gegen die Versicher ten sowie Ansprüche von 

Versicher ten untereinander. Der Ausschluss erstreckt sich auch auf Haf tpf lichtansprüche von Angehörigen der 

vorgenannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaf t leben.

 5.8 Vertragserfüllung

 5.8.1 auf Er füllung von Ver trägen, Nacher füllung, aus Selbstvornahme, Rücktr i t t, Minderung, auf Schadensersatz stat t 

der Er füllungsleistung; auch dann nicht, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt;

 5.8.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher füllung durchführen zu können;

 5.8.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Ver tragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver tragslei-

stung geschuldeten Er folges als Folge der Ver tragser füllung;

 5.8.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver trauen auf ordnungsgemäße Ver tragser füllung;

 5.8.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

 5.8.6 wegen anderer an die Stelle der Er füllung tretender Ersatzleistungen.

Abweichend von Zif f. 5.8.1 bis 5.8.6 besteht jedoch Versicherungsschutz für den aus einer mangelhaf ten Ver-

tragser füllung result ierenden Schaden am Bauwerk.

 5.9 Vorsatz/Pflichtwidrigkeit

wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher ter vorsätzlich oder durch ein bewusst gesetz-, 

vorschr if ts- oder sonst pf lichtwidr iges Verhalten (Tun oder Unter lassen) verursacht hat;

 5.10 Zahlungsvorgänge

aus Zahlungsvorgängen aller Ar t, aus der Kassenführung sowie wegen Untreue und Unterschlagung;

6. Wann beginnt die Versicherung, wie lange läuf t sie und wie 

kann sie unterbrochen oder beendet werden?

 6.1 Versicherungsbeginn

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-

rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beit rag rechtzeit ig und vollständig zahlt. Der in Rechnung gestell te 

Beit rag enthält die Kosten und die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 

best immten Höhe zu entr ichten hat.

Bei rückdatier tem Versicherungsbeginn oder rückdatier ten Ver tragsänderungen gilt der Versicherungsschutz für Ver-

stöße zwischen Versicherungsbeginn und Antragsannahme (Datum der Policierung) frei von bekannten Schäden nur 

für Bauvorhaben, bei denen zum Zeitpunkt der Antragsannahme noch nicht mit der Bauausführung begonnen wurde.

Beim erstmaligen Abschluss einer Berufshaf tpf licht jahresversicherung (Existenzgründer) erstreckt sich der Ver-

sicherungsschutz auch auf solche Verstöße, die innerhalb eines Jahres vor Beginn des Versicherungsver trages 

begangen wurden, wenn sie dem Versicherungsnehmer bis zum Ver tragsabschluss nicht bekannt waren (Rück-

wär tsversicherung). Die Rückwär tsversicherung gil t nicht, wenn für einen früheren Zeitpunkt bereits eine Berufs-

haf tpf lichtversicherung als Jahres- oder Objektversicherung bestanden hat.

Als bekannt gil t ein Schaden auch dann, wenn er auf einem Vorkommnis beruht, das der Versicherungsnehmer als 

Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber als Fehler bezeichnet wurde, auch wenn noch keine Schadenersatzan-

sprüche erhoben oder angedroht wurden.

 6.2 Vertragslaufzeit

Der Ver trag gil t für die in dem Versicherungsschein vereinbar te Zeit. 

Beträgt diese bei Jahresversicherungen mindestens ein Jahr, so ver länger t sich der Ver trag vorbehalt l ich einer 

Kündigung jeweils um ein weiteres Jahr.

Bei mehrjähr iger Ver tragslaufzeit bleibt der Anspruch auf einen gewähr ten Laufzeit rabat t nach der vereinbar ten 

Fest legungszeit nur erhalten, wenn eine erneute Ver tragsfest legung er folgt. 

!
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Bei Einzelobjektversicherungen besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der versicher ten Architekten- / 

Ingenieur leistungen. Sind die Leistungen zum Zeitpunkt des vor läuf ig genannten Ablaufdatums/Bauendes noch 

nicht beendet, ver länger t sich der Versicherungsschutz auch ohne besondere Vereinbarung um bis zu maximal 

zwei Jahre über dieses Datum hinaus.

 6.3 Kündigung des Versicherungsvertrages

 6.3.1 Die Ver tragspar tner können den Versicherungsver trag mit einer Fr ist von drei Monaten zum Ablauf der Ver-

sicherung kündigen.

Bei einer Ver tragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver trag schon zum Ablauf des dr it ten Jahres oder jedes 

darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Ver tragspar tner spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweil igen Versicherungsjahres zugegangen sein.

Die Kündigung eines einzelnen versicher ten Risikos berühr t die Wirksamkeit etwaiger anderer versicher ter Risiken 

nicht, da insoweit recht lich selbständige Versicherungsver träge bestehen.

 6.3.2 Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung bestehender oder durch Er lass neuer Rechts-

normen eintreten, ist der Versicherer berecht igt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungs-

fr ist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis er langt, oder wenn 

der Zustand wiederhergestell t ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

 6.3.3 Hat der Versicherer nach dem Eintr i t t des Versicherungsfalles den Anspruch des Versicherungsnehmers auf 

Freistel lung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, kann jede Ver tragspar tei das Versicherungsverhältnis kündigen. 

Dies gil t auch, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung er teil t, es zum Rechtsstreit über den 

Anspruch des Drit ten kommen zu lassen.

Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung oder unberecht igten Ablehnung des Freistel-

lungsanspruches oder seit der Rechtskraf t des im Rechtsstreit mit dem Drit ten ergangenen Ur teils zulässig. Der 

Versicherer hat eine Kündigungsfr ist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen 

späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Bei Einzelobjektversicherungen 

verzichtet der Versicherer auf das Recht zur Kündigung des Versicherungsver trages nach einem Versicherungsfall. 

 6.3.4 Wenn versicher te Risiken vollständig und dauernd wegfallen, so er lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 

Dem Versicherer steht der Beit rag zu, den er hät te erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis 

zu dem Zeitpunkt bestanden hät te, zu dem er vom Wegfall Kenntnis er langt.

 6.3.5 Mehrfachversicherung

Eine Mehr fachversicherung l iegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsver trägen versicher t ist.

Wenn die Mehr fachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 

er die Aufhebung des später geschlossenen Ver trages ver langen.

Das Recht auf Aufhebung er lischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, 

nachdem er von der Mehr fachversicherung Kenntnis er langt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 

dem die Erklärung, mit der sie ver langt wird, dem Versicherer zugeht.

 6.4 Beitragsrückerstattung bei Beendigung der Versicherung

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver tragslaufzeit oder wird es nach Beginn der Versicherung 

rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nicht ig, so gebühr t dem Versicherer der Teil des Beit rages, der 

dem Zeit raum entspr icht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat bzw. eine Geschäf tsgebühr nach Maßgabe 

der gesetzlichen Best immungen (z. B. §§ 39 und 80 VVG).

7. Wie lange besteht Versicherungsschutz nach Beendigung 

der Versicherung?

 7.1 Einzelobjektversicherungen

Nach dem im Versicherungsschein dokument ier ten Ver tragsende haf tet der Versicherer für Verstöße,  die zwischen 

Beginn und Ablauf des Versicherungsver trages begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später als fünf 

Jahre nach Ablauf des Ver trages gemeldet werden. Die fünf jähr ige Befr istung des Versicherungsschutzes gil t nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbr ingt, dass diese Fr ist von ihm unverschuldet versäumt wurde.
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 7.2 Jahresversicherungen

 7.2.1 Nachhaftung ab Ende des Versicherungsvertrages

Der Versicherungsschutz umfasst für Verstöße, die zwischen Beginn und Ablauf der Versicherung begangen wur-

den, ohne zeit l iche Begrenzung auch Schadenersatzansprüche, die nach Beendigung des Versicherungsver trages 

dem Versicherer gemeldet werden.

Die Nachhaf tung gil t auch zugunsten der Rechtsnachfolger des Versicherungsnehmers.

 7.2.2 Für die beit ragsfrei eingeschlossene Büro-, Haus- und Grundstückshaf tpf lichtversicherung endet die Haf tung für 

etwaige hieraus result ierende Schäden mit Beendigung des Versicherungsver trages ohne Nachhaf tung.

8. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer?

 8.1 Pflichten bei Vertragsabschluss

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text form gefragt hat und die für den Entschluss des 

Versicherers erheblich sind, den Ver trag mit dem vereinbar ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 

auch insoweit zur Anzeige verpf lichtet, als nach seiner Ver tragserklärung, aber vor Ver tragsannahme der Versi-

cherer in Text form Fragen im Sinne des Satzes 1 stell t. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 

auf den Entschluss des Versicherers Einf luss auszuüben, den Ver trag überhaupt oder mit dem vereinbar ten Inhalt 

abzuschließen.

Wird der Ver trag von einem Ver treter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrer-

heblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 

gehabt oder dies arglist ig verschwiegen.

 8.2 Pflichten während der Vertragslaufzeit

 8.2.1 Zahlung des Erstbeitrages/Zahlung des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beit rag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-

scheines fäll ig.

Ist die Zahlung des Beit rages in Raten vereinbar t, gil t die erste Rate als Erstbeit rag.

 8.2.2 Zahlung der Folgebeiträge

Die Folgebeit räge sind, soweit nicht etwas anderes best immt ist, am Monatsersten des vereinbar ten Beit ragszeit-

raumes fäll ig.

Die Zahlung gil t als rechtzeit ig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beit ragsrechnung angege-

benen Zeitpunkt er folgt.

 8.2.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrif termächtigung

Ist die Einziehung des Beit rages von einem Konto vereinbar t, gil t die Zahlung als rechtzeit ig, wenn der Beit rag zum 

Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berecht igten Einziehung nicht wider-

spr icht.

Konnte der fäl l ige Beit rag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 

ist die Zahlung auch dann noch rechtzeit ig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text form abgegebenen Zahlungs-

auf forderung des Versicherers er folgt.

Kann der fäll ige Beit rag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächt igung wider-

rufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu ver treten, dass der Beit rag nicht eingezogen 

werden kann, ist der Versicherer berecht igt, künf t ig Zahlung außerhalb des Lastschr if t ver fahrens zu ver langen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermit t lung des Beit rages erst verpf lichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 

Text form aufgeforder t worden ist.

 8.2.4 Beitragsabrechnung

Bei Beit ragsberechnung nach Honorarumsatz gil t: 

Der Beit rag berechnet sich aus der Net tojahreshonorarsumme (= Summe der in Rechnung gestell ten Jahres-

honorare ohne Nebenkosten und ohne Umsatzsteuer).

Werden Teilleistungen an Architekten/Ingenieure mit eigenem Versicherungsschutz weitervergeben, reicht es aus, 

die jeweilige anteil ige Honorarsumme mit 25 % anzugeben.

nur bei besonderer zusät z l icher
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Soweit das im Versicherungsjahr abgerechnete Honorar verordnete Vorgaben bzw. die übliche Vergütung unter-

schreitet, ist der Versicherungsnehmer verpf lichtet, für die Bemessung des Versicherungsbeit rages das verordnete 

Mindesthonorar bzw. die übliche Vergütung als f ik t ives Honorar anzugeben.

Die im jeweils abgelaufenen Versicherungsjahr bearbeiteten Objekte sind im Wege der Beit ragsabrechnung späte-

stens innerhalb der ersten sechs Monate des folgenden Versicherungsjahres anzumelden.

Die Objektmeldung ent fäll t, wenn innerhalb der oben genannten Fr ist eine Bestät igung des Steuerberaters über die 

Net tojahreshonorarsumme (Pauschalmeldung) vorgelegt wird. 

Honorarsummen zu Objekten, für die anderweit ig eine Versicherung abgeschlossen wurde, bleiben unberücksich-

t igt, da insoweit kein Versicherungsschutz besteht.

Aufgrund der Änderungsmit teilung des Versicherungsnehmers oder sonst iger Feststellungen wird der Beit rag ab 

dem Zeitpunkt der Veränderung bericht igt (Beit ragsregulierung), beim Wegfall versicher ter Risiken jedoch erst ab 

dem Zeitpunkt des Einganges der Mit teilung beim Versicherer. Der ver traglich vereinbar te Mindestbeit rag bleibt 

davon unberühr t.

 8.3 Pflichten im Schadenfall

 8.3.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzan-

sprüche erhoben wurden.

 8.3.2 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haf tpf lichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaf t liches, behördliches, 

außergericht liches oder ger icht liches Ver fahren (z. B. Beweisver fahren, Klagever fahren, Prozesskostenhilfever fah-

ren, Mediat ion, Schlichtung, Schiedsgerichtsver fahren, Adjudikat ion etc.) eingeleitet, ein Mahnbescheid er lassen 

oder ihm gericht lich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

 8.3.3 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Ver fügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Ver-

sicherungsnehmer fr istgemäß Widerspruch oder die sonst er forder lichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 

des Versicherers bedar f es nicht.

 8.3.4 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 

Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat 

dem Versicherer ausführ liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat ten und ihn bei der Schadenermit t-

lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 

Schadens wicht ig sind, müssen mitgeteil t sowie alle dafür angeforder ten Schrif tstücke übersandt werden. Der Ver-

sicherer gil t als bevollmächt igt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruches ihm zweckmäßig erscheinenden 

Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 8.3.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haf tpf l ichtanspruch gericht lich geltend gemacht, hat er die Führung des 

Ver fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauf tragt im Namen des Versicherungsnehmers einen 

Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle er forder lichen Auskünf te 

er teilen und die angeforder ten Unter lagen zur Ver fügung stellen.

 8.3.6 Der Freistellungsanspruch dar f vor seiner endgült igen Feststellung ohne Zust immung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Drit ten ist zulässig.

9. Welche Rechtsfolgen gelten bei Pflichtverletzungen?

 9.1 Pflichtverletzungen bei Vertragsabschluss

 9.1.1 Rücktrit t

Unvollständige und unricht ige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berecht igen den Versicherer, vom 

Versicherungsver trag zurückzutreten. Dies gil t auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unr icht ig angezeigt wurde, 

weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglist ig entzogen hat.

Der Rücktr i t t kann nur innerhalb eines Monats er folgen. Die Fr ist beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem der Versiche-

rer von der Verlet zung der Anzeigepf licht Kenntnis er langt. Der Rücktr i t t er folgt durch Erklärung gegenüber dem 

Versicherungsnehmer.

Der Versicherer hat kein Rücktr i t tsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Ver treter die 

unr icht igen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzl ich noch grob fahr lässig gemacht hat.

Das Rücktr i t tsrecht des Versicherers wegen grob fahr lässiger Ver let zung der Anzeigepf licht besteht nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät te.

Im Falle des Rücktr i t ts besteht kein Versicherungsschutz.

Tr i t t der Versicherer nach Eintr i t t des Versicherungsfalles zurück, dar f er den Versicherungsschutz nicht versagen, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unr icht ig angezeigte Umstand weder für 

den Eintr i t t des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 
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in diesem Falle besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepf l icht arglist ig 

ver let z t hat. Dem Versicherer steht der Teil des Beit rages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktr i t ts-

erklärung abgelaufenen Ver tragszeit entspr icht.

 9.1.2 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktr i t tsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet zung einer Anzeigepf licht weder auf Vorsatz 

noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Ver trag unter Einhaltung einer Fr ist von einem 

Monat in Schrif t form kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 

Ver trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hät te.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver trag auch bei Kenntnis der nicht ange-

zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hät te, werden die anderen Bedingungen auf Ver-

langen des Versicherers rückwirkend Ver tragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pf lichtver let zung nicht 

zu ver treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver tragsbestandteil. Erhöht 

sich durch die Ver tragsanpassung der Beit rag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-

sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver trag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mit teilung des Versicherers fr ist los kündigen. Der Versicherer muss die ihm nach Zif f. 

9.1.1 und 9.1.2 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schr if t l ich geltend machen. Die Fr ist beginnt mit dem 

Zeitpunkt, zu dem er von der Ver let zung der Anzeigepf l icht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 

Kenntnis er langt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stütz t; er dar f nachträglich weitere 

Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfr ist nicht verstr ichen ist. Dem 

Versicherer stehen die Rechte nach den Zif f. 9.1.1 und 9.1.2 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-

sonder te Mit teilung in Text form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Der Versicherer kann 

sich auf die in den Zif f. 9.1.1 und 9.1.2 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-

stand oder die Unricht igkeit der Anzeige kannte.

 9.1.3 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Ver trag wegen arglist iger Täuschung anzufechten, bleibt unberühr t. Im Falle der 

Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beit rages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Anfech-

tungserklärung abgelaufenen Ver tragszeit entspr icht.

 9.2 Pflichtverletzungen während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall

 9.2.1 Verspätete Zahlung des Erstbeitrages

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beit rag nicht rechtzeit ig, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gil t nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des 

Beit rages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpf lichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 

durch gesonder te Mit teilung in Text form oder durch einen auf fäll igen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beit rages aufmerksam gemacht hat.

Wird der erste oder einmalige Beit rag nicht rechtzeit ig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 

bewirkt ist, berecht igt, vom Ver trag zurückzutreten. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver treten hat.

 9.2.2 Nichtzahlung von Folgebeiträgen

 9.2.2.1 Wird ein Folgebeit rag nicht rechtzeit ig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu ver treten hat. 

Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text form eine Zahlungsfr ist von mindestens 

zwei Wochen setzen, in der die rückständigen Beträge des Beit rages, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif fer t 

und die Rechtsfolgen des Fr istablaufes nach den Zif f. 9.2.2.2 und 9.2.2.3 angegeben sind.

 9.2.2.2 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfr ist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 

Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauf forderung nach Zif f. 9.2.2.1 

darauf hingewiesen wurde.

 9.2.2.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfr ist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver-

sicherer den Ver trag ohne Einhaltung einer Fr ist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf-

forderung nach Zif f. 9.2.2.1, Abs. 2 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-

mahnten Betrag, besteht der Ver trag for t. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 

der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

 9.2.3 Unrichtige oder unterlassene Angaben zur Beitragsabrechnung

 9.2.3.1 Versicherungsver tragliche Konsequenzen

Unter lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeit ige Mit teilung, kann der Versicherer für das auf den Angabenzeit-

raum folgende Jahr die doppelte Vorausprämie ver langen. Bei for tgesetz ter Nichtmeldung steigt die Vorausprämie 

für alle weiteren Jahre maximal auf das Dreifache der Vorausprämie.

Werden die Angaben nachträglich gemacht, wird eine Beit ragsabrechnung durchgeführ t. Ein vom Versicherungs-

nehmer zu viel gezahlter Beit rag wird zurückerstat tet.

 9.2.3.2 Bei unr icht igen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver tragsstrafe 

in dreifacher Höhe des festgestell ten Beit ragsunterschiedes ver langen. Dies gil t nicht, wenn der Versicherungs-
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nehmer beweist, dass ihn an der Unricht igkeit der Angaben kein Verschulden tr i f f t.

Die vorstehenden Best immungen f inden auch auf Versicherungen mit Beit ragsvorauszahlung für mehrere Jahre 

Anwendung.

 9.2.3.3 Konsequenzen im Schadenfall bei Beit ragsberechnung nach Honorarumsatz

Er folgt die Einzelobjekt /Pauschalmeldung erst nach Ablauf der Sechsmonatsfr ist gem. Zif f. 8.2.4 oder ist das 

Honorar unvollständig angegeben, ermäßigt sich die Eintr i t tspf licht des Versicherers im Schadenfall auf die Quote, 

die dem prozentualen Verhältnis zwischen dem für das Verstoßjahr gezahlten Beit rag und dem im Wege der Bei-

tragsabrechnung tatsächlich zu zahlenden Beit rag entspr icht.

 9.2.4 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zust immung des Versicherers abgegeben oder 

geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 

bestanden hät te.

 9.2.5 Ver let z t der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver trag, die er vor Eintr i t t des Versicherungsfalles 

zu er füllen hat, kann der Versicherer den Ver trag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-

let zung fr ist los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Obliegenheitsver let zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

 9.2.6 Wird eine Obliegenheit aus diesem Ver trag vorsätzlich ver let z t, ver lier t der Versicherungsnehmer seinen Versi-

cherungsschutz. Bei grob fahr lässiger Ver let zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berecht igt, seine Leistung 

in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 

vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Ver let zung einer nach Eintr i t t des Ver-

sicherungsfalles bestehenden Auskunf ts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 

den Versicherungsnehmer durch gesonder te Mit teilung in Text form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahr lässig ver let z t hat, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass die Verlet zung der Obliegenheit weder für den Eintr i t t oder die Feststellung des Versicherungs-

falles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Dies 

gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglist ig ver let z t hat. Die vorstehenden Best immungen 

gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Zif f. 9.2.5 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Falls die von dem Versicherer ver langte Er ledigung eines Haf tpf lichtanspruches durch Anerkenntnis, Befr iedigung 

oder Vergleich am Widerstand des Versicher ten scheiter t, so hat der Versicherer für den von der Weigerung an 

entstehenden Mehraufwand in der Hauptsache, sowie für Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
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10. Wem gegenüber sind Erklärungen in welcher Form  

abzugeben und was gilt im Streit fall?

 10.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Alle Anzeigen und Erklärungen, zu denen der Versicherungsnehmer bedingungsgemäß verpf lichtet ist, sowie 

Kündigungen, müssen schrif t l ich mit eigenhändiger Unterschr if t er folgen und können entweder an die insoweit 

bevollmächt ige AIA AG oder an die EUROMAF S. A. Nieder lassung für Deutschland gerichtet werden. Ver treter sind 

zu deren Entgegennahme nicht Bevollmächt igte.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetr ieb abgeschlossen, f inden bei einer Ver-

legung der gewerblichen Niederlassung die Best immungen der Zif f. 10.2 entsprechende Anwendung.

 10.2 Erklärungen des Versicherers

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrif t dem Versicherer nicht mitgeteil t, genügt für eine 

Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 

Briefes an die let z te dem Versicherer bekannte Anschrif t. Die Erklärung gil t drei Tage nach der Absendung des 

Briefes als zugegangen. Dies gil t entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

 10.3 Beschwerden

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht, 

Graurheindor fer Str. 108, 53117 Bonn.

 10.4 Rechtsstreitigkeiten aus der Versicherung

 10.4.1 Klagen des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer

 10.4.1.1 Für Klagen, die aus dem Versicherungsver trag gegen den Versicherer erhoben werden, best immt sich die ger icht-

liche Zuständigkeit nach dem Sit z des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver trag zuständigen Nieder-

lassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Ver trages mitgewirkt, ist auch das Gericht des 

Or tes zuständig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermit t lung oder des Abschlusses seine gewerbliche 

Niederlassung oder – bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsit z hat te.

 10.4.1.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natür liche Person, ist auch das Gericht ör t l ich zuständig, in dessen Bezirk der 

Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsit z oder – in Ermangelung eines solchen – seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 10.4.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer

 10.4.2.1 Ist der Versicherungsnehmer eine natür liche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsver trag gegen ihn bei 

dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsit z oder – in Ermangelung eines solchen – den Or t seines 

gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist.

 10.4.2.2 Ist der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person (z. B. GmbH, AG, OHG, KG), best immt sich das zuständige 

Gericht auch nach dem Sit z oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gil t, wenn der Ver-

sicherungsnehmer eine Gesellschaf t bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Par tnergesellschaf t ist.

 10.4.2.3 Sind Wohnsit z und gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, best immt sich die 

ger icht liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 

Sit z des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver trag zuständigen Niederlassung.

 10.5 Verjährung von Ansprüchen

 10.5.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsver trag ver jähren in drei Jahren. Die Fr istberechnung r ichtet sich nach den 

gesetzlichen Best immungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.

 10.5.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 

Text form zugeht.
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Grundlage der Bemessung des Versicherungsbeitrages ist neben dem 

versicher ten Leistungsbild die Net tojahreshonorarsumme (Summe der in 

Rechnung gestellten Jahreshonorare) ohne Nebenkosten und Umsatzsteuer. 

Sie sind nach Auf forderung des Versicherers verpflichtet, die erbetenen 

Angaben für den abzurechnenden Zeitraum zu machen. Wichtig dabei ist, 

dass Sie regelmäßige und lückenlose Aufstellungen einreichen. Werden 

Teilleistungen an Architekten/Ingenieure mit eigenem Versicherungsschutz 

weitervergeben, reicht es aus, wenn Sie die jeweilige anteilige Honorar-

summe mit 25 % ansetzen.

Soweit das im Versicherungsjahr 

abgerechnete Honorar gesetzliche 

Vorgaben bzw. die üblicherweise 

angemessene Höhe unterschreitet, 

ist für die Bemessung des Ver-

sicherungsbeitrages das gesetzliche 

Mindesthonorar bzw. die üblicher-

weise angemessene Mindestver-

gütung (f ikt ives Honorar) anzugeben.

Wir möchten noch darauf hinweisen, 

dass die im abgelaufenen Ver-

sicherungsjahr bearbeiteten Projekte 

im Wege der Beitragsabrechnung 

spätestens innerhalb der ersten 

sechs Monate des folgenden Ver-

sicherungsjahres anzumelden sind.

Sofern Sie keine Angaben zur Bei-

tragsabrechnung machen, kann der 

Versicherer für das nächste Versicherungsjahr einen höheren Vorausbei-

trag verlangen. Wenn die Angaben nachträglich gemacht werden, wird die 

Beitragsabrechnung durchgeführ t und ein zu viel gezahlter Beitrag zurück 

erstat tet.

Was müssen Sie bei der Beitrags-

abrechnung beachten?

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Postfach 190145 40111 Düsseldorf Tel. 0211/49365-0 
 
              
Herrn          bitte ergänzen !         
Dipl.-Ing.       Telefon:  ______________________ 
Max Mustermann Fax:  ______________________ 
Musterstr. 1 E-Mail:  ______________________ 
11111 Musterstadt     Internet: ______________________ 
   
 
Berufshaftpflichtversicherung 000000/01111/101010101                  
Beitragsabrechnung für den Zeitraum vom 01.01.20__ bis 01.01.20__         
 
Sehr geehrte(r) Versicherungsnehmer(in), 

 

für die Beitragsabrechung des abgelaufenen Versicherungsjahres bitten wir Sie, uns diesen Fragebogen umgehend 

ausgefüllt zu übermitteln.                  
 
A. Angaben zur Beitragsabrechnung (der Einzelnachweis kann entfallen, wenn Ihr Steuerberater die von  Ihnen in 
dem o.a. Zeitraum in Rechnung gestellte Nettohonorarsumme bestätigt).     
     

    betreute Bauobjekte       in Rechnung gestellte 

    Name des Bauherrn    Anschrift des Bauobjektes   Nettohonorarsumme EUR 

                

    Beispiel: Muster             Musterstr. 47, 40412 Düsseldorf      
 

 

_____________________ ________________________________ ______________________ 

     

    _____________________ ________________________________ ______________________ 

 

    _____________________ ________________________________ ______________________ 

 

    _____________________  ________________________________  ______________________ 

    

    _____________________ ________________________________  ______________________ 

 

 

    ggf. auf besonderem Blatt fortsetzen      

                             

    Summe in den o.a. Zeitraum      ______________________ 

 

                                     

      

                                          

 bitte per Fax zurück an 0211-49365-42                                       

 

 

 

                                                                            

n wir Sie, uns diesen Frage

chweis kann entfallen, wenn Ihr Ste
honorarsumme bestätigt).   

Anschrift des Bauo

Musterstr. 47, 4

__ _
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Der Versicherungsschutz Ihrer Berufshaf tpf lichtversicherung umfasst neben 

der Regulierung berechtigter Ansprüche auch die Unterstützung bei der 

Abwehr unbegründeter Forderungen. Um dabei Ihre Interessen bestmög-

lich ver treten zu können, sind wir auf möglichst umfassende Informationen 

angewiesen. 

Mit der vollständigen Beantwor tung der im Schadenanzeige-Formular 

gestellten Fragen können Sie unmit telbar zu einer schnellen und sachge-

rechten Bearbeitung beitragen.

Schadenanzeige 

zur Berufshaf tpflichtversicherung

 
 1. 2. 
  
 

4.2.8 Wurde ein Sicherheitseinbehalt vorgenommen?     nein   nein 
 (Erfüllungs-/ Gewährleistungsbürgschaft)       ja, in Höhe von € _____   ja, in Höhe von € __________ 
  
 Steht dieser Sicherheitseinbehalt noch zur Verfügung?     nein   nein 
      ja - in Höhe von € _____  ja - in Höhe von € _________ 
 
4.2.9 Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung?     nein   ja    

 Falls ja,  Versicherungsgesellschaft:  ______________________  __________________________ 
   Versicherungsscheinnummer:  ______________________ __________________________ 
 
4.2.10 Besteht eine sonstige Bauversicherung     nein   ja    

 Falls ja,  Versicherungsgesellschaft: ______________________  __________________________ 
   Versicherungsscheinnummer: ______________________ __________________________ 
 
4.2.11 Ist die Firma insolvent?     nein  ja  nein  ja  
 
 
 

5. Bitte überlassen Sie uns Kopien sämtlicher Unterlagen, die sich auf den Schaden beziehen, z.B. 
Schriftwechsel, schadengegenständliche Pläne (behauptete Fehler bitte erkennbar markieren), Gut-
achten, Berechnungen, Kostenvoranschläge, Fotos (digital) der betroffenen Bauteile, etc. ! 

 
 

6. Wer in Ihrem Büro steht aufgrund konkreter Detailkenntnisse für etwaige Rückfragen zur Verfügung? 
 
 
 
 

7. Raum für zusätzliche Anmerkungen/Stellungnahme (Bei Bedarf bitte auf gesondertem Blatt fortsetzen) 
 

 

Wichtige Hinweise 
 

Die Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung von Architekten, Bauingenieuren und Beratenden Ingeni-
euren beinhalten Obliegenheiten, deren Nichtbeachtung den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben kann. 

 
Werden Haftpflichtansprüche gegen Sie geltend gemacht, so ist eine umgehende Meldung erforderlich, auch dann, wenn 
Sie sich selbst nicht für verantwortlich halten. 
Sie sind verpflichtet, alle Fragen vollständig, wahrheitsgemäß, und so ausführlich wie möglich zu beantworten Darüber 
hinaus sind Sie verpflichtet, zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage alle mit dem Schaden im Zusammenhang stehen-
den Unterlagen vollständig vorzulegen. Schriftstücke, insbesondere auch gerichtlicher Schriftwechsel (z. B. Mahnbe-
scheid, Beweissicherungsantrag/ -beschluss, Streitverkündung, Klageschrift etc.) der Ihnen – auch im weiteren Verlauf 
der Bearbeitung – zugestellt wird, sind uns umgehend vorzulegen, insbesondere auch zur Einhaltung ggf. zu beachtender 
Fristen.  

 
Bei der Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zur erfüllenden vertraglichen Obliegenheit, insbesondere auch bei 
der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit,  ist der 
Versicherer leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechendem Verhältnis zu kürzen. Die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
Kosten auslösende Maßnahmen wie z.B. die Einschaltung eines Anwaltes oder Gutachters, sind vorab mit uns abzu-
stimmen. Die Entscheidung über die Beauftragung sowie die Auswahl eines Anwalts oder Gutachters trifft der Versicherer 
im Rahmen seines Weisungsrechts. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit sie unter den Versicherungsschutz fallen und der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. Sie tragen dabei zusätzlich das Risiko, dass Sie auch nicht ver-
sicherte Ansprüche anerkennen und dafür allein mit Ihrem persönlichen Vermögen haften. Bitte beachten Sie auch hier 
das Weisungsrecht des Versicherers im Schadenfall.  
 
Vorstehende Fragen sind von mir nach bestem Wissen wahrheitsgemäß beantwortet. Mit einer Auszahlung einer eventu-
ellen Entschädigung an den Anspruchsteller bin ich einverstanden. Die AIA AG handelt bei der Schadenbearbeitung im 
Rahmen des zugrunde liegenden Maklervertrages für den Versicherer. 

 
Die vorstehenden Belehrungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Ort     Datum     Unterschrift 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________ ________ __
   Datum     Unterschrift

 
3.5.1 Haben Sie über Ihr Berufsbild (s.o. Ziff. 3.1) hinaus Verpflichtungen übernommen?  nein  ja - welche? 
 
3.5.2 Haben Sie oder Ihre Angehörigen das Bauvorhaben ganz oder teilweise 
 
   - selbst gebaut?  nein  ja 
 
   - selbst bauen lassen (z.B. als Bauherr, Bauträger, Generalüber- oder Generalunternehmer)?  nein  ja 
 
   - selbst Bauleistungen erbracht oder erbringen lassen?  nein  ja 
 
   - selbst Baustoffe geliefert oder liefern lassen?  nein  ja 
 
 
 
 

3.6.1 Sind Sie oder einer Ihrer Firmenmitinhaber / Gesellschafter an einer der Firmen beteiligt, die beim Bauvorhaben mitgewirkt haben?   
    nein  ja 
 
3.6.2 Name und Anschrift der Firmen:  __________________________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________________________ 
 
3.6.3 Erfolgt eine solche Beteiligung durch einen Ihrer Angehörigen oder durch Angehörige Ihrer Firmenmitinhaber / Mitgesellschafter?   
     nein  ja 
 
3.6.4 Wenn ja, wer ist beteiligt?   Versicherungsnehmer selbst   Ehefrau  sonstige Personen 
 
 Bei sonstigen Personen bitte Namen, Anschrift sowie Verhältnis zum Versicherungsnehmer angeben: 
 
 
3.6.5 Form der Beteiligung? (z.B. Geschäftsführer, Gesellschafter, Kommanditist, Komplementär, Vorstand, Angestellter, Freier Mitarbeiter,   
            kapitaImäßig oder anders beeinflussend tätig, etc.) ____________________________________________________________________ 
 
 

3.7.1 Haben Sie Ihre Leistungen in Arbeitsgemeinschaft mit einem Partner erbracht? 
 

  nein  ja - Name, Anschrift:  ___________________________________________________________________________ 
 
3.7.2 Wie wurden die Leistungen aufgeteilt (ggf. Beteiligungsquote)?  __________________________________________________________ 
 
3.7.3 Wo ist Ihr Partner versichert?    Gesellschaft:  ___________________________ Versicherungsscheinnr.: _______________________ 
 
 Fügen Sie eine Fotokopie des Arbeitsgemeinschaftsvertrages bei! 
 
 

4. Bei Ansprüchen, die auf Leistungen anderer Baubeteiligter zurückgehen könnten 
 
 

4.1.1 Fachingenieur (z.B. Statiker, Vermessungsingenieure, Haustechniker, Gutachter, etc.) 
 
  1. 2. 
 Fachrichtung:  ______________________________________  ______________________________________________________ 
 
 Name:  ______________________________________  ______________________________________________________ 
 
 Straße, Nr.:  ______________________________________  ______________________________________________________ 
 
 PLZ, Ort:  ______________________________________  ______________________________________________________ 
 
4.1.2 versichert bei ______________________________________  ______________________________________________________ 
 
4.1.3 Von wem und für wessen Rechnung wurde der Fachingenieur beauftragt? (Schriftliche Verträge bitte beifügen!) 
 
 

     Bauherr oder_________________________   Bauherr oder _________________________________________ 
 
 

4.2.1 Welche Firmen haben die beanstandeten Leistungen erbracht?  1.  2.    

   Name:  _______________________  __________________________ 
 
  Straße, Nr.:   _______________________  __________________________ 
 
   PLZ, Ort:   _______________________  __________________________ 
_ 

 

4.2.2 Zeitraum der Durchführung dieser Arbeiten von / bis   _______________________  __________________________ 
 
4.2.3 Zeitraum der vereinbarten Unternehmerhaftung:   _______________________  __________________________ 
 
4.2.4 Wann erfolgte die Abnahme dieser Werkvertragsleistung?   _______________________  __________________________ 
  
4.2.5 Durch wen?   _______________________  __________________________ 
  
4.2.6 Wie?       förmlich  förmlich  
         stillschweigend   stillschweigend  
         mit Vorbehalt   mit Vorbehalt  
 (Falls ein Abnahmeprotokoll vorliegt, Kopie beifügen!)    oder _________________   oder ______________________ 
 

4.2.7    Wurden bei der Abnahme Mängel festgestellt?    Nein  Ja, Welche?    _________________                       ______________________ 
 
 

Abnahmeprotokoll vorliegt, Kopie beifügen!)    oder _________________   oder ______________________ __

ei der Abnahme Mängel festgestellt?  Nein Ja, Welche?    _________________                      ______________________ 

2.2.4 Was wirft man Ihnen vor? Fehler bei: 
 

  Planung  Bauaufsicht  Ausschreibung / Vergabe  wirtschaftliche Betreuung  
  Vollmacht  Verkehrssicherungspflicht  Sonstige  (z.B. Statik, HT, Bauphysik etc.)__________________ 
 
 

2.3.1 Wann haben Sie die als fehlerhaft bezeichnete Architektenleistung erbracht 
 (z.B. Daten zur Planung, Ausschreibung, Bauleitung etc.)?  =  Verstoßzeitpunkt:   ____________________________________________ 
 Bitte unbedingt ausfüllen, auch wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie nicht verantwortlich sind ! 
 
2.3.2 Wann sind die Mängel oder Schäden erstmals in Erscheinung getreten:  ________________________________________________ 
 
2.3.3 Wann haben Sie erstmals Kenntnis von den Mängeln / Schäden erhalten:  ________________________________________________ 
 
2.3.4 Wann wurden Sie wegen des Mangels / Schadens erstmals auf Schadenersatz in Anspruch genommen?   ________________________ 
 
 

2.4.1 Wer ist Ihrer Meinung nach für den Schaden verantwortlich? 
 
 Name: ______________________________________________         Name: _______________________________________________ 
 
 Straße, Nr.: __________________________________________        Straße, Nr.: ___________________________________________ 
 
 PLZ, Ort:  ____________________________________________ PLZ, Ort:  _____________________________________________ 
 
2.4.2 Wie hoch schätzen Sie Ihre Beteiligungsquote ein?  ___________________________________________________________________ 
 
2.4.3 Sind die Schadenbeteiligten nach Ihrer Einschätzung zu einer aussergerichtlichen Streitbeilegung (wie z.B. Mediation, Streitschlichtung etc.) 
 bereit?   nein  ja 
 
2.4.4 Aus welchen Gründen? Wenn Sie sich selbst für verantwortlich halten, geben Sie bitte ausführlich an, wie es zu dem Fehler kommen 
 konnte. (ggf. unter Ziff. 7 oder auf gesondertem Blatt) 
 
 

2.4.5 Bei Verstoß gegen DIN-Vorschriften / anerkannte Regeln der Technik: War Ihnen die konkrete Vorschrift vorher schon bekannt?  
 

  nein  ja (Bitte fügen Sie die entsprechende Regelung als Fotokopie bei) 
 
 

2.5.1 Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach jetzt zu ergreifen? 
 
 
2.5.2 Welchen Betrag fordert der Anspruchsteller?  _______________________________________________________________________ 
 
2.5.3 Welchen Aufwand (Schadenhöhe) halten Sie für realistisch? (ggf. Kostenvoranschlag beifügen)  ______________________________ 
 
2.5.4 In welcher Höhe sind Ihrer Ansicht nach Sowiesokosten zu berücksichtigen?  _______________________________________________ 
 
 

3. Umfang und Rechtsgrundlagen Ihrer Tätigkeit 
 
 

3.1 Fachrichtung der Tätigkeit ________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.2. Welche Leistungen haben Sie übernommen? 
 
  Grundlagenermittlung  Genehmigungsplanung  Mitwirkung bei der Vergabe 
  Vorplanung  Ausführungsplanung  Objektüberwachung 
  Entwurfsplanung  Vorbereitung der Vergabe  Objektbetreuung und Dokumentation 
  Sonstige Leistungen  (z.B. Gutachten, etc. )__________________________________________________________________________ 
 
 
 

3.3 Haben Sie einen schriftlichen Vertrag geschlossen?  nein  ja (Bitte unbedingt Kopie des Vertrages beifügen) 
 
 Falls nein, was wurde mündlich vereinbart? __________________________________________________________________________ 
  
 Wie kann die mündliche Vereinbarung bewiesen werden? _______________________________________________________________ 
 
 
 

3.4.1 Ist Ihre vertragliche Leistung beendet?  nein  ja - zu welchem Zeitpunkt? ____________________ 
 
3.4.2 Wie hoch war Ihr Gesamthonorar? _________________________________________________________________________________ 
 
3.4.3 Wurde der Mindestsatz / die übliche Vergütung unterschritten?   nein  ja 
 
3.4.4 Wann erfolgte die (Teil-) Abnahme Ihrer Leistungen? (Bitte Abnahmeprotokoll (e) beifügen)  _________________________________ 
 
3.4.5 Wann haben Sie dem Bauherrn Ihre SchIußrechnung zugestellt? ________________________________________________________ 
 
3.4.6 Wurde Ihr Gesamthonorar bezahlt?  ja  nein - welcher Betrag ist offen? ________________ 
 
3.4.7 Wann wurde Ihr Gesamthonorar bezahlt?  _________________        Erfolgte die Zahlung vorbehaltlos?            ja         nein 

 
3.4.8 Wie wollen Sie bezüglich noch offenen Honorars weiter vorgehen?    Honorarrechtsschutzversicherung          Honorarverrechnungsstelle  

 
             Rechtsanwalt (Bitte Name und Anschrift der Kanzlei angeben) ______________________________________________________ 
 
3.4.9 Bestehen Forderungen aus anderen Bauvorhaben gegen den gleichen Bauherrn?  nein   ja – Höhe der Forderung? ___________ 
 

g g g g

anwalt (Bitte Name und Anschrift der Kanzlei angeben) ________________________________________________________

  

 

 
Schadenanzeige zur Berufshaftpflichtversicherung 
 
 
 
 
 

 
 

AIA AG 
Postfach 190145 
40111 Düsseldorf 

 

 Name und Anschrift des Versicherungsnehmers: 
 
 
 
 
 
 Versicherungsscheinnummer: 
 
 
 Schadennummer: 
 
 

 

1. Angaben zum Bauvorhaben/Projekt 
 
 

1.1 Bauherr / Auftraggeber: 
 
 Name, Vorname:  ______________________________________ Beruf:  _________________________________________________ 
 
 Straße, Nr.:  __________________________________________  
 
 PLZ, Ort:  __________________________________________ Telefon: _______________________________________________ 
 
 

1.2 Lage des Objektes an dem die Schäden aufgetreten sind: Handelt es sich um einen   Neubau  oder    Umbau 
                                                                                                                                                      

 
 Bausumme?   __________________________________________ 
 
 Straße, Nr.:  _________________________________________ Kubikmeter umbauter Raum:   ______________________________ 
 
 PLZ, Ort:  _________________________________________ Quadratmeter Gesamtfläche:   ______________________________ 
 
 Bei honorar- oder bausummenbezogenen Versicherungen: Wann haben Sie das Objekt zum Versicherungsschutz angemeldet ? 
 
 _____________________________________________________ (Bitte Kopie des Meldebogens beifügen) 
 
 

1.3 Planung des Bauvorhabens am: __________________________ Baubeginn am:   ________________________________________ 
 
 Einreichung des Baugesuchs am:  ________________________ Rohbauabnahme am:   ____________________________________ 
 
 Erteilung der Baugenehmigung am:  _______________________ Gebäudebezug (Gebrauchsabnahme) am:   ____________________ 
 
 

2. Angaben zum Schaden 
 
 

2.1 Wer fordert von Ihnen Schadenersatz (nur ausfüllen, wenn nicht mit dem Bauherrn identisch)? 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.2.1 Welche Schäden oder Mängel werden behauptet? 
 

  Lage des Gebäudes  Decken / Fußböden  Haustechnik   Baustellenabsicherung 
 

  Baugrund / Fundament  Fenster / Türen / Wintergarten  Terrassen / Balkone  Schäden bei Nachbarn 
 

  Keller  Treppen  Garage / Tiefgarage  Wände 
 

  Dach  Außenanlagen  Sonstige ____________________________________________ 
 
2.2.2 Worin liegt die Ursache für den Schaden? 
 

  Veränderung des Materials  Risse  nicht auftragsgemäß  falsche Berechnung / Maßfehler 
  nicht genehmigungsfähig  Einsturz  nicht vorschriftsmäßig  Undichtigkeit 
  Feuchtigkeit  Körperverletzung  Sonstige   ___________________________________________ 
 
2.2.3 Bei Schäden an erdberührten Bauteilen:   Wurde vor Baubeginn ein Bodengutachten eingeholt?  
 

 

  Ja, über die AIA AG (Bitte Kopie des Bodengutachtens beifügen)  
 

  Ja, über eine andere Gesellschaft (Bitte Kopie des Bodengutachtens beifügen) 
 

  Nein – Bitte erläutern Sie uns, warum kein Bodengutachten eingeholt wurde: ______________________________________________ 
  
 

 Schildern Sie bitte den Hergang unter Ziff. 7 oder auf einem gesonderten Blatt ! 
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfül len. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaft l ich abwickeln; auch 

bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 

missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 

Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 

wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist 

die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 

andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewil l igt 

hat. Das BDSG erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 

dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 

vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 

Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stel le erforderl ich 

ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 

Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 

Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfal l vorzunehmenden Interessenabwägung 

und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwil l igungserklärung nach dem 

BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 

Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch schon mit Ablehnung 

des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die 

Einwil l igungserklärung bei Antragstel lung ganz oder tei lweise gestrichen, 

kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder 

ganz bzw. tei lweise gestrichener Einwil l igungserklärung kann eine 

Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzl ich zulässigen 

Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermitt lung von Daten, die – wie z.B. beim 

Arzt – einem Berufsgeheimnis unterl iegen, eine speziel le Erlaubnis des 

Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- 

und Unfal lversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch 

eine Schweigepfl ichtentbindungsklausel enthalten. 

Wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und –nutzung:

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter 

werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, 

Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 

erforderl ichenfal ls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermitt lers, eines 

Sachverständigen, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfal l 

speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 

von Dritten, wie z. B. Name und Anschrift des Geschädigten, seines 

Rechtsvertreters sowie Informationen zu Schadenursache, Haftung und 

Höhe der geltend gemachten Forderungen sowie Auszahlungsbeträge 

(Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 

einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 

geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- 

und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfal ls entsprechende 

versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, 

Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags 

sowie im Einzelfal l auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei 

der Risiko- und Schadenbeurtei lung mitwirken, werden ihnen auch die 

dafür erforderl ichen Unterlagen zur Verfügung gestel lt. In einigen Fällen 

bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 

ebenfal ls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 

jeder Vertragsänderung und im Schadenfal l dem Versicherer al le für die 

Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen 

Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Versicherungsfäl le 

oder Mittei lungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 

bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 

zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 

aufzuklären oder um Lücken bei den Feststel lungen zum entstandenen 

Schaden zu schließen, kann es erforderl ich sein, andere Versicherer um 

Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu ertei len. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 

gesetzl icher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 

Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 

werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art 

des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 

wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 

sein, zur Risikobeurtei lung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 

oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 

zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 

auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu 

bestehen beim GDV-Verband zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in 

diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt ledigl ich zu Zwecken, 

die mit dem jeweil igen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit 

bestimmte Voraussetzungen erfül l t sind. Beispiele: 

Haftpflichtversicherung 

- Registr ierung von auffäl l igen Schadenfäl len sowie von Personen, bei  

 denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

KFZ-Versicherer

- Registr ierung von auffäl l igen Schadenfäl len, KFZ-Diebstählen sowie von  

 Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs  

 besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung.

Lebensversicherer

- Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme  

 mit Beitragszuschlag

 - aus versicherungsmedizinischen Gründen

 - aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer

 - wegen verweigerter Nachuntersuchung.

- Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung durch den  

 Versicherer

- Ablehnung des Vertrages durch den Versicherungsnehmer wegen  

 geforderter Beitragszuschläge. Zweck: Risikoprüfung

Rechtsschutzversicherer 

- vorzeit ige Kündigungen durch den Versicherer nach mindestens zwei  

 Versicherungsfäl len innerhalb zwölf Monaten.

- Vorzeit ige Kündigungen bei konkret begründetem Verdacht einer  

 betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 

 Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der  

 Antragstel lung.

Sachversicherer

- Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorl iegt oder  

 wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag  

 gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren  

 Missbrauchs.

Transportversicherer

- Aufnahme von auffäl l igen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)  

 Schadenfäl len, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.

 Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch

Unfallversicherer

- Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht,

- Leistungsablehnung wegen vorsätzl icher Obliegenheitsverletzung im  

 Schadenfal l, wegen Vortäuschung eines Unfal les oder von Unfal lfolgen,

- Außerordentl iche Kündigung durch den Versicherer nach  

 Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Merkblatt zur Datenverarbeitung (Stand:  28.02.2017)
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherungen)  

[und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, 

Immobil ien] werden durch rechtl ich selbständige Unternehmen betrieben. 

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 

können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 

zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentral isiert, wie das 

Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 

gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 

Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 

Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, BIC und IBAN, d. h. Ihre al lgemeinen 

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen 

Datensammlung geführt. Dabei sind die Kundendaten (z. B. Name, 

Adresse, Kundennummer, BIC, IBAN, bestehende Verträge) von al len 

Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende 

Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 

der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so 

in Zweifelsfäl len ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen 

al lgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur 

von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl al le 

diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweil igen Kunden 

durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das 

Gesetz auch hier von „Datenübermitt lung“, bei der die Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezif ische Daten 

– wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter 

ausschließlicher Verfügung der jeweil igen Unternehmen.

Die AIA AG gehört zu einer Unternehmensgruppe, zu der in Deutschland 

auch die AFB GmbH und die Dienstleistungsgesellschaft für Architekten 

und Ingenieure mbH gehören, außerdem die EUROMAF SA, Niederlassung 

für Deutschland. Auskünfte über weitere ausländische Beteil igungen der 

gesamten Unternehmensgruppe werden auf Wunsch gerne ertei l t. 

Daneben arbeiten wir und unsere Vermitt ler zur umfassenden Beratung 

und Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. 

Versicherungen, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobil ien) 

auch mit Versicherungs-/ und Vermitt lungsgesellschaften, Bausparkassen, 

Kredit instituten, Kapitalanlage und Immobil iengesellschaften außerhalb 

der Gruppe zusammen. Derzeit kooperieren wir schwerpunktmäßig mit:

AMEXPool AG Vers.-Makler Service Center, Basler Versicherungen, Dialog 

Lebensversicherungs-AG, ERGO AG, Generali Vers. AG, HDI Versicherung 

AG, HISCOX AG, HypoVereinsbank, Markel International Insurance 

Company Limited, Merkurial GmbH, Mitsui Sumitomo Ins. Co. (Europe) 

Ltd., MLP Finanzdienstleistungen AG, Münchener Verein a.G, Nürnberger 

Allgemeine Versicherungs AG, Roland Rechtsschutz-Versicherung-AG, 

R + V Allgemeine Versicherung, SV Sparkassen Versicherung Holding 

AG, VHV Vereinigte Haftpfl ichtversicherung, Vmk – Versicherungsmakler 

Ges.m.b.H..

Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

weil sich zwischenzeit l ich Änderungen ergeben haben können. Eine 

aktuelle Liste kann schrift l ich angefordert werden.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseit igen Vermitt lung der 

jeweil igen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen 

Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute im Rahmen 

einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den 

eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der 

vermittelnden Stel le gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

6. Pflichtversicherungen
Soweit eine Versicherungspfl icht besteht, sind wir verpfl ichtet, 

Daten über Begründung, Inhalt, Unterbrechung und Beendigung des 

Versicherungsschutzes an die zur Überwachung der Pfl ichtversicherung 

bestimmte Stel le zu übermitteln.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen  

Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer 

Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermitt ler betreut, 

der Sie mit Ihrer Einwil l igung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen 

berät. Vermitt ler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch 

Vermitt lungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß 

erfül len zu können, erhält der Vermitt ler zu diesen Zwecken von uns 

die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, 

Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 

Versicherungsfäl le und Höhe von Versicherungsleistungen sowie 

von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanziel le 

Dienstleistungen. Unsere Vermitt ler verarbeiten und nutzen selbst diese 

personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 

Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der 

kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermitt ler ist gesetzl ich und 

vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 

Verschwiegenheitspfl ichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis)  

zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vermitt ler wird Ihnen 

mitgetei lt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch 

Kündigung des Vermitt lervertrags oder bei Pensionierung), regelt das 

Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

8. Nutzung von personenbezogenen Informationen anderer 
Unternehmen
Wir nutzen Informationen von Auskunfteien, wie z. B. Creditreform. Die an 

uns übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungsverhalten 

des Antragstel lers oder des Kunden in dessen Vergangenheit.

Zur Einschätzung des Risikos von künft igen Zahlungsausfäl len erstel l t 

die Auskunftei für uns außerdem eine Prognose zur Einschätzung Ihrer 

zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Dazu wird von dem Unternehmen auf 

der Grundlage bewährter, mathematisch-statist ischer Analyseverfahren 

und unter Einbeziehung von Erfahrungswerten über vergleichbare 

Verbrauchergruppen ein einzelner Scorewert gebildet, welcher uns 

eine Einschätzung hinsichtl ich des zukünftigen Zahlungsverhaltens 

des Auftraggebers ermöglicht. Die Scorewert-Ermitt lung erfolgt über 

Berechnungen von Durchschnittsgrößen und Wahrscheinl ichkeitswerten für 

Vergleichsgruppen, die ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antragstel ler, 

wobei die zugrunde l iegenden Informationen aus Auswertungen von 

Statist iken und Marktforschungen sowie aus Wohnort- und Gebäudedateien 

entnommen werden.

Zweck der Nutzung der genannten Informationen ist es, bei 

Vertragsabschluss oder Vertragsänderungen die Zahlungsfähigkeit des 

Kunden zu überprüfen, um zu entscheiden, ob und zu welchen Kondit ionen 

ein Vertrag abgeschlossen bzw. geändert wird, bei Zahlungsstörungen 

besser entscheiden zu können, welche Maßnahmen zweckmäßigerweise 

eingeleitet werden sollen und im Leistungsfal l die Leistungspfl icht 

zu prüfen. Ziel ist es, Kosten für die Gemeinschaft unserer Kunden zu 

vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsausfäl len einzelner 

Versicherter entstehen.

Damit Verwechslungen hinsichtl ich der Person des Antragstel lers oder 

Kunden vermieden werden, ist es erforderl ich, den Namen, die Anschrift 

und gegebenenfal ls das Geburtsdatum an die Auskunftei weiterzugeben. 

Sie haben die Möglichkeit, der Übermitt lung eines Scorewertes bei 

der Auskunftei zu widersprechen Zurzeit arbeiten wir mit folgenden 

Auskunfteien zusammen: Creditreform AG, Hellersbergstraße 12 D-41460 

Neuss.

9. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem 

eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter 

bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller 

weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges 

Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der 

beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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Kundeninformat ion der EUROMAF S.A. Nieder lassung für Deutschland
(gem. § 7 VVG und der VVG-Informat ionsverordnung VVG-InfoV 
vom 18.12.2007)

1. Identität des Versicherungsunternehmens
EUROMAF S.A. Nieder lassung für Deutschland
Kaistraße 13
40221 Düsseldor f
Hauptbevollmächt igter: Dipl.-Kfm. Thomas Kowalke
Amtsger icht Düsseldor f HRB 52430

2. Identität eines Vertreters des Versicherungsunternehmens
AIA AG
Kaistraße 13
40221 Düsseldor f
Amtsger icht Düsseldor f HRB 5516
Vorstand: Dipl.-Kfm. Thomas Kowalke (Vors.) und Vincent Malandain
Aufsichtsrat: Jean-François Allard (Vors.), Alain Vivier, Michel Grange 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherungsunternehmens
siehe Punkt 1.
Ladungsfähige Anschrif t des Vertreters
siehe Punkt 2.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherungsunternehmens
Die EUROMAF S.A. Nieder lassung für Deutschland ist ein berufsstän-
discher Spezialversicherer für die Berufshaf tpf l ichtversicherung für 
Architekten und Ingenieure. 

5. Bedingungen
a. Für die Berufshaftpflichtversicherung für Architekten und Inge-

nieure gelten folgende Bedingungen: Versicherungsbedingungen 
für die Haf tpf lichtversicherung von Archi tekten, Bauingenieuren und 
Beratenden Ingenieuren.

b. Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung 
 Versicher t ist die Tät igkeit als Architekt / Ingenieur entsprechend dem 

versicher ten Leistungsbild und dem angegebenen Tät igkeitsumfang. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haf tpf l icht f rage, 
den Ersat z begründeter sowie die Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
Nach Eintr i t t des Versicherungsfalles wird die Leistung des Versiche-
rers fäl l ig. Die Höhe der Mindestversicherungssummen ist tei lweise 
gesetzlich vorgeschr ieben, abhängig von der Ar t der Tät igkeit und 
vom Or t an dem die Leistung erbracht wird oder in der die versicher te 
Person Ihren Sit z hat. 

 Soweit bei Pf l ichtversicherungen durch Rechtsvorschr i f t nichts an-
deres best immt ist, gi l t eine Summe von mindestens 250.000,– € und 
eine Jahreshöchst leistung von 1.000.000,– €.

  Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall mindestens 
2.500,– €, sofern nicht eine höhere Summe vereinbar t wurde.

6. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern
Die Höhe des Beit rages r ichtet sich nach dem versicher ten Leistungs-
bild, der Höhe der Versicherungssummen, der Selbstbetei l igung sowie 
dem Jahresnet tohonorarumsatz. Der Beit rag kann nicht unter einem 
Mindestbeit rag l iegen. Er ist jeweils für das Versicherungsjahr (ein 
Kalender jahr) zu entr ichten. Der Erstbeit rag ist unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen, 
Folgebeit räge bei Beginn jeder Versicherungsper iode. Der Beit rag für 
die Versicherung ergibt sich aus dem Vermit t lungsauf t rag.

7. Ggf. zusätzlich anfallende Kosten
Zusätzliche Kosten entstehen bei unterjähriger Zahlweise. Diese werden bei
¼-jähr l icher oder monat licher Zahlweise mit 5 % (nur Lastschr i f t ver fah-
ren möglich) und bei 
½-jähr licher Zahlweise mit 3 % des Beit rages berechnet.

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung der Beiträge und der 
Erfüllung
Der Beit rag ist jähr l ich zu entr ichten. Dieser kann im Lastschr i f t ver fah- 
ren durch die AIA AG eingezogen oder auf folgendes Konto überwiesen 
werden: Volksbank Düsseldor f-Neuss e. G.
IBAN: DE04 3016 0213 6302 9220 10 – BIC: GENODED1DNE
Gläubiger-Ident i f ikat ionsnr.: DE54 ZZZ0 0000 4647 91
Der Beit rag gil t als gezahlt, sofern der Betrag auf dem Konto der AIA 
AG eingegangen ist.
Auf Wunsch kann die Zahlweise auf ½-, ¼-jähr lich oder monat lich um- 
gestel l t werden. Hier für wird ein Ratenzahlungszuschlag in o.g. Höhe 
(s. Punkt 7) auf den Beit rag erhoben. Ist Ratenzahlung vereinbar t und 
kommt der Versicherungsnehmer mit einer Rate in Verzug, so wird der 
gesamte Jahresbeit rag fäl l ig. Die Beit räge werden jähr l ich entsprechend 
der Entwicklung der Baupreise für Wohngebäude und Tar i f löhne für das 
Baugewerbe des Vor jahres angepasst. Dabei werden die Baupreise mit 
80 % und die Tar i f löhne mit 20 % berücksicht igt.
Die sich hieraus ergebenden Beit räge werden kaufmännisch gerundet.

9. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen
Das Angebot hat zunächst eine Gült igkeitsdauer von drei Monaten nach 
Aushändigung dieser Unter lagen. Der genannte Beit rag kann sich je-
doch ändern. Hier gil t der bei Ver t ragsabschluss gült ige Tar i f.

10. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages, insbe-
sondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der Antrag-
steller an den Antrag gebunden ist
Der Ver t rag kommt durch Antrag des Versicherungsnehmers und die 
Annahme durch den Versicherer zustande. Die Annahme wird durch 
die Übersendung des Versicherungsscheines erk lär t. Der Beginn des 
Ver t rages ergibt sich aus dem Antrag / Versicherungsschein. Beim erst-
maligen Abschluss einer Berufshaf tpf l icht jahresversicherung kann sich 
bei besonderer Vereinbarung der Versicherungsschutz auch auf solche 
Verstöße erst recken, die innerhalb eines Jahres vor Beginn des Ver-
sicherungsver t rages begangen worden sind, wenn sie dem Versiche-
rungsnehmer bis zum Ver t ragsabschluss nicht bekannt waren. Dies gil t 
nur, wenn der Versicherungsnehmer vor Abschluss dieser Versicherung 
weder einen durchlaufenden Jahresver t rag noch eine Einzelobjektver-
sicherung abgeschlossen hat te. Der Antragsteller ist einen Monat an 
den Vermit t lungsauf t rag (Antrag) gebunden. Das Widerrufsrecht bleibt 
hiervon unberühr t.

11. Widerrufsrecht
Der Versicherungsnehmer kann seine Ver t ragserklärung innerhalb von 
zwei Wochen in Text form ohne Begründung gegenüber der AIA AG oder 
der EUROMAF S.A. Nieder lassung für Deutschland (Anschr i f ten s. unter 
Punkt 1 und 2) widerrufen. Zur Fr istwahrung genügt die rechtzeit ige 
Absendung.

Die Widerrufsfr ist beginnt nach Erhalt folgender Unter lagen:
a. Versicherungsschein
b. vollständige Bedingungen
c. Informat ionen des Versicherers gem. § 7 Abs. 1 und 2 VVG
d. Belehrung über das Widerrufsrecht
e. Belehrung über die Rechtsfolgen des Widerrufes
f. Mit tei lung von Name und ladungsfähiger Anschr if t desjenigen, 
 gegenüber dem der Widerruf zu erk lären ist. 
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Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus und hat der Ver- 
sicherungsschutz auf Wunsch des Versicherungsnehmers vor Ablauf des 
Widerrufsrechtes bereits begonnen, kann der Versicherer den Beit rag 
für den Zeit raum erheben, der zwischen Beginn des Versicherungs-
schutzes und Zugang des Widerrufes liegt. Dieses Recht besteht nicht, 
sofern der Versicherungsnehmer keine Belehrung über das Widerrufs-
recht und die damit verbundenen Rechtsfolgen erhalten hat.

Kein Widerrufsrecht besteht bei Versicherungsver t rägen 
-  mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat;
-  mit vor läuf iger Deckung, es sei denn, sie sind als Fernabsatzver t rag 

geschlossen worden;
-  über Großrisiken;
-  die von beiden Ver tragspar teien auf ausdrücklichen Wunsch des Versi-

cherungsnehmers vollständig er füllt sind, bevor der Versicherungsneh-
mer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

12. Laufzeit/Mindestlaufzeit des Vertrages
Die Ver t ragsdauer können Sie dem Antrag entnehmen.
Durchlaufende Jahresver t räge haben eine Laufzeit von mindestens zwölf 
Monaten. Der Ablauf ist jedoch immer der 01. Januar im Jahr nach Ver-
t ragsbeginn, sofern der Beginn des Ver t rages ebenfalls am 01. Januar 
war. In allen anderen Fällen ist der Ablauf der 01. Januar des über-
nächsten Jahres nach Ver t ragsbeginn. Bei rückdat ier ten (Beginn in der 
Vergangenheit) oder vordat ier ten (Beginn in der Zukunf t) Ver t rägen ist 
diese Regel entsprechend anzuwenden. Der Ver t rag ver länger t sich 
st i l lschweigend weiter von Jahr zu Jahr, wenn er nicht mindestens drei 
Monate vor Ablauf schr i f t l ich durch eine der Ver t ragspar teien gekündigt 
wird.
Einzelobjektversicherungen beginnen und enden zum vereinbar ten Zeit-
punkt. Dieser ist aus dem Vermit t lungsauf t rag zu entnehmen und soll 
mit dem Beginn und dem Ende der übernommenen Architekten- bzw. 
Ingenieur leistung übereinst immen.

13. Kündigungsmöglichkeiten/Vertragsstrafen
a. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können den Ver t rag 

zum Ablauf kündigen (ordent l iche Kündigung). Die Kündigung muss 
mindestens drei Monate vor Ablauf bei der AIA AG oder der EUROMAF 
S. A. Nieder lassung für Deutschland bzw. beim Versicherungsnehmer 
eingegangen sein.

b. Ent fäll t das versicher te Risiko (Risikofor t fall ), kann der Versiche-
rungsver t rag zum Zeitpunkt des Risikofor t falles aufgehoben werden. 
Die Aufhebung des Ver t rages wird jedoch frühestens zum Zeitpunkt 
des Einganges der Mit teilung über den Risikofor t fall bei der AIA AG 
oder der EUROMAF S.A. Nieder lassung für Deutschland wirksam. Der 
Beit rag ist bis zu diesem Zeitpunkt zu zahlen. Der For t fal l des Risikos 
ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

c. Nach Eintr i t t des Versicherungsfalles kann jede Ver t ragspar tei das 
Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung ist nur bis zum Ab-
lauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfr ist von 
einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für ei-
nen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungs-
per iode kündigen. Der Beit rag ist für den Zeit raum der laufenden Ver-
sicherungsper iode zu zahlen, für den Versicherungsschutz bestanden 
hat.

d. Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel den Bei-
t rag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entspre-
chend änder t, kann der Versicherungsnehmer den Ver t rag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mit tei lung des Versicherers mit so-
for t iger Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mit tei lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit tei lung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Erhöhung des Beit rages zugehen.

e. Verminder t der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel den 
Umfang des Versicherungsschutzes, ohne dass sich der Beit rag ent-

sprechend verminder t, gil t der vorhergehende Absatz entsprechend.
f. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beit rag 

nicht rechtzeit ig, ist der Versicherer berecht igt, vom Ver t rag zurück- 
zutreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu ver t reten.

g. Zahlt der Versicherungsnehmer einen Folgebeit rag nicht rechtzeit ig, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Text form eine Zahlungsfr ist best immen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Best immung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beit räge, Zinsen und Kosten im Einzelnen der Höhe nach 
bezif fer t und die Rechtsfolgen angibt, die mit dem Fr istablauf ver-
bunden sind. Der Versicherer kann nach Fr istablauf den Ver t rag ohne 
Einhaltung einer Fr ist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Mo-
nats nach der Kündigung oder – wenn sie mit der Fr istbest immung 
verbunden worden ist – innerhalb eines Monats nach Fr istablauf die 
Zahlung leistet.

h. Im Falle unr icht iger Angaben zur Beit ragsabrechnung zum Nachtei l 
des Versicherers ist dieser berecht igt, eine Ver t ragsstrafe (gem. 
9.2.3.2 VBHAI) in dreifacher Höhe des festgestell ten Beit ragsunter-
schiedes zu erheben, es sei denn, die unr icht igen Angaben sind ohne 
ein Verschulden des Versicherungsnehmers gemacht worden.

i. Unter lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeit ige Anzeige der Da-
ten zur Beit ragsabrechnung, kann der Versicherer einen Beit rag in 
Höhe des bisher gezahlten Beit rages erheben.

 Unter lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeit ige Mit tei lung der 
Angaben zur Beit ragsberechnung, so kann der Versicherer für das 
auf den Angabenzeit raum folgende Jahr die doppelte Vorausprämie 
ver langen. Bei for tgesetz ter Nichtmeldung steigt die Vorausprämie für 
alle weiteren Jahre maximal auf das Dreifache der Vorausprämie.

14. Welches Recht legt der Versicherer der Aufnahme von Bezie-
hungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zugrunde?
Für die Kontaktaufnahme des Versicherers zum Versicherungsnehmer 
vor Abschluss des Versicherungsver t rages gil t das Recht der Bundes-
republik Deutschland.

15. Auf den Vertrag anwendbares Recht
Auf das Ver t ragsverhältnis f indet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung (s. Zif fer 10.4 VBHAI ).

16. Sprachen
Die Versicherungsbedingungen, alle Informat ionen sowie der Schr i f t-
wechsel und die Kommunikat ion werden während der Ver t ragslaufzeit in 
deutscher Sprache geführ t.

17. Zugang des Versicherungsnehmers zu außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Bei Strei t igkeiten aus dem Versicherungsver t rag hat der Versicherungs-
nehmer die Möglichkeit, folgende Stel le anzurufen:
Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindor fer Straße 108
53117 Bonn
www.baf in.de 
Im Falle einer Inanspruchnahme der BAFin bleibt die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberühr t.

18. Aufsichtsbehörde
Die zuständige Aufsichtbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BAFin).
Bei Beschwerden gegen den Versicherer kann sich der Versicherungs-
nehmer an die BAFin, Graurheindor fer Straße 108, 53117 Bonn wenden.
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